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eD itorial

Hendrik Lütke

I N H A L T

mit der Verurteilung eines Straftäters 
erhält dieser seine gerechte Strafe 
und büßt für seine Tat. Eventuell 
auch als Freiheitsstrafe, die nicht zur 
Bewährung ausgesetzt wird, die ihn 
hinter Gitter bringt und ihn bewusst 
gesellschaftlich exkludiert. 
Hilft das Gefängnis bei der Reso-
zialisierung, bessert es den Men-
schen? Gibt es gute Alternativen zur 
Haft? Könnten soziale Reaktionen 
hilfreicher sein als strafrechtliche 
Sanktionen? 
Dieser Frage gehen wir mit dieser 
Ausgabe unter verschiedenen Über-
schriften nach. 
Die Fachwelt ist sich einig, dass 
in Deutschland zu viel eingesperrt 
wird. Um dies zu vermeiden wird 
seitens der Gerichte zu 80 Prozent 
eine Geldstrafe verhängt. 
Aber wenn Verurteilte diese nicht 
bezahlen (können), wandelt sich 
diese in eine Ersatzfreiheitsstra-
fe. Dies betrifft in Deutschland ca. 
50.000 Menschen, obwohl das Ge-
richt letztlich ein anders gedachtes 
Urteil gefällt hat. Auch in diesem 
Fall will man in Bayern seit 2018 
- wenn irgend möglich - durch das 
Instrument der „Geldverwaltung“ 
diese Ersatzfreiheitsstrafe modell-
haft vermeiden.
Die Straffälligenhilfe der Freien 
Wohlfahrtspfl ege unterstützt die Jus-
tiz in vielfältiger Form in der Aufga-
be, bereits im Strafvollzug auf eine 
mit dem ersten Hafttag beginnende 
Resozialisierung zu setzen. 
Entscheidend ist die zügige Klä-
rung der persönlichen und sozialen 
Verhältnisse, die oftmals bereits 
vor der Straftat liegende Brüche der 
Lebenslinie offenbaren. Zusätzliche 
Herausforderungen im Bereich der 
Gesundheit, oftmals in Form ver-
schiedener Abhängigkeiten, sind zu 
beschreiben. 

Immer hat der Straftäter ein soziales 
Umfeld, ist eventuell gar nicht al-
leinstehend. Seine Inhaftierung hat 
dann auch weitreichende Folgen für 
sein Umfeld. So kann beispielswei-
se der Besuch des eigenen Kindes 
nicht länger als „Belohnung für den 
Gefangenen“ gelten, sondern ist 
aus Sicht des Kindes als Recht auf 
regelmäßigen Umgang mit beiden 
Elternteilen zu verstehen. Immer 
haben betroffene Familien außerge-
wöhnliche Belastungen zu tragen, 
die sie nur schwer allein bewältigen 
können. Gut wenn er und sein Um-
feld sich bereits während der Haft 
auf ein künftiges Leben ohne Straf-
taten und in sozialer Verantwortung 
vorbereiten kann.
Die fachliche Begleitung in der Zeit 
der Haft ist unerlässlich und ver-
bessert die Rehabilitationschancen 
entscheidend. Konkrete Maßnahmen 
bilden sich im weiter ausdifferen-
zierten Übergangsmanagement ab 
und beziehen das Umfeld mit ein.
Eines steht aber außer Frage, mit 
der Haftentlassung hat der straffäl-
lig gewordene Bürger seine Schuld 
verbüßt! Er hat ein Anrecht dar-
auf, als vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft und „frei von jeder 
Schuld“ wahrgenommen zu werden 
und muss sich unserer Unterstützung 
sicher sein können.
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Familienorientierung im Strafvollzug

Die Inhaftierung ist eine plötzliche Zwangstrennung, 
die Familien völlig unvorbereitet treffen kann. Fa-
milien, besonders jedoch Partnerinnen, sind mit der 
plötzlichen Trennung oft überfordert und wissen häufi g 
nicht, wie sie mit dem System Strafvollzug umzugehen 
haben. Partnerinnen mit Kindern sind unversehens al-
leinerziehend, die Bedürfnisse der Kinder können auf 
der Strecke bleiben und die notwendige Stabilisierung 
durch das familiäre Umfeld wird brüchig.

Bei betroffenen Kindern kann prinzipiell mit all jenen 
Folgen gerechnet werden, die durch Trennung von 
einem Elternteil entstehen, sei es durch Scheidung, Ar-
beit im Ausland oder Tod. In einigen zentralen Punkten 
unterscheidet sich jedoch die Trennung durch Inhaf-
tierung von anderen Trennungsarten, v.a. hinsichtlich 
Scham und Geheimhaltung. Mit dem EU-geförderten 
Forschungsprojekt Coping (2010-2012) gelang es 
erstmalig die Belastungen betroffener Kinder zu un-
tersuchen und notwendige Unterstützungsmaßnahmen 
herauszuarbeiten. Treffpunkt e.V. war für Deutschland 
in Kooperation mit der TU Dresden an der Studie be-
teiligt. Die Forschung ergab, dass betroffene Kinder 
deutlich mehr psychische und körperliche Probleme 
aufwiesen als Kinder der deutschen Normstichprobe. 
Gut ein Viertel der befragten Kinder war auffällig 
psychisch belastet und 75 Prozent berichteten über 
negative Folgen der Inhaftierung. Ein wesentliches und 
für die befragten Familien oft schwieriges Thema war 
die Zeit nach der Entlassung. Die meisten planten, nach 
der Haft wieder zusammen zu wohnen. Oft wurden 
jedoch die Probleme, die bereits vor der Inhaftierung 
bestanden, ausgeblendet. Das befragte Fachpersonal 
kritisierte die Beschränkung der fi nanziellen Mittel 
der Justiz ausschließlich auf Aktivitäten für die Inhaf-
tierten. Angehörige und speziell Kinder seien somit 
vom justiziellen Hilfesystem ausgeschlossen, obwohl 

die Stärkung und Aufrechterhaltung der Familien-
beziehungen für eine erfolgreiche Resozialisierung 
von Gefangenen maßgeblich seien.    
 
Nach so einem einschneidenden Erlebnis benötigen 
Angehörige sowie Inhaftierte professionelle Hilfe 
und Begleitung. Betroffene Familien brauchen die 
Unterstützung sogar in zweifacher Hinsicht: Einerseits 
zur Bewältigung der Inhaftierung und andererseits zur 
Aufrechterhaltung der Beziehung sowie der Vorberei-
tung auf die Zeit nach der Entlassung. Denn die Familie 
ist unbestritten der beste soziale Empfangsraum nach 
der Haft mit den besten Prognosen für eine gelingende 
Resozialisierung. 

Vollzug im Wandel?

In seiner Tradition und seinem Auftrag nach lag der 
Fokus stets auf den Gefangenen. Auch nach der Fest-
schreibung des Resozialisierungszieles „künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen“ änderte sich daran wenig. Die Familie von 
Gefangenen wurde lange Zeit vorwiegend in ihrer 
Funktion als belastender oder entlastender Faktor für 
die Resozialisierung von Gefangenen gesehen. 

Erst in den letzten Jahren kam eine ganz neue Pers-
pektive hinzu: Die Kinderrechte. In Artikel 9, Absatz 
3 der UN-KRK, ist das Recht des Kindes auf beide 
Elternteile verankert. Ein zeitnaher, regelmäßiger und 
stabiler Kontakt zum Inhaftierten muss daher gewähr-
leistet werden. Ungeachtet der Zwangstrennung bleibt 
also das Recht des Kindes auf persönlichen Umgang 
mit seinem inhaftierten Elternteil bestehen. Damit ver-
ändert sich auch der Blickwinkel auf die Haft: Besuch 
und Kontakt zu den Kindern ist nicht länger als eine 
„Belohnung von Gefangenen“ zu verstehen, sondern 
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löst das Recht der Kinder auf einen persönlichen und 
regelmäßigen Umgang mit seinen Elternteilen ein.

Die Coping-Studie formulierte ebenfalls Empfehlun-
gen aus ihren Erkenntnissen und riet neben dem Aufbau 
eines fl ächendeckenden Unterstützungssystems auch 
zur Erleichterung der Kontaktmöglichkeiten, sprich 
einem familienorientierten Vollzug.

Mittlerweile hat die Monitoring-Stelle UN-KRK des 
DIMR dieses Thema aufgegriffen und fordert Bund, 
Länder und die Justizvollzugsanstalten dazu auf, ihrer 
Staatenpfl icht aus der UN-KRK nachzukommen und 
einen familienorientierten Vollzug zu gestalten.

Zudem nahm sich das Ministerkomitee des Europarates 
dieser Thematik an und verabschiedete im April 2018 
die Empfehlung an die Mitgliedsstaaten zu Kindern 
inhaftierter Eltern, um die Rechte der Kinder zu 
stärken. Die Empfehlung beinhaltet 56 weitreichende 
Forderungen - ein Paradigmenwechsel. 

anforderungen an einen familienorientierten Vollzug

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der verschie-
denen StVollzG der Länder eröffnen einen guten 
Spielraum, um den Bedürfnissen Betroffener gerecht 
zu werden. Umso mehr sind Investitionen und Gestal-
tungswille zur Umsetzung der Forderungen gefragt:

 � Konsequente Einbeziehung der Perspektive der 
Kinder und Angehörigen im Vollzugsalltag. 

 � Mitarbeit von Familienbeauftragten in jeder JVA. 
 � Bauliche Veränderungen und Schaffung von fami-

lienfreundlichen (Besucher-) Räumen, u.a. auch 
Freifl ächen wie Spielplätze

 � Anpassung der personellen und fi nanziellen Aus-
stattung

 � Anpassung der Vollzugsplanung, sowohl hinsicht-
lich einer familiennahen Unterbringung als auch in 
der Behandlungsplanung.

Zudem sollten Angebote zur Aufrechterhaltung des 
Kontaktes während der Haft sowie Maßnahmen der 
Elternbildung geschaffen werden. Nach dem SGB 
VIII ist es Aufgabe der Jugendämter, die Eltern in ihrer 
Erziehungsverantwortung zu unterstützen. In dieser 
speziellen Situation Haft sind somit sowohl die Justiz 

im Vollzug, als auch die Jugendhilfe für die Unterstüt-
zung der mitbetroffenen Familie in der Verantwortung.

Der familienorientierte Vollzug 
ist eine Querschnittsaufgabe

Alle Maßnahmen greifen zu kurz, wenn sie nicht in 
ein gutes Übergangsmanagement eingebettet sind. Erst 
durch die Unterstützung sowohl der Inhaftierten als 
auch der Angehörigen hinsichtlich des Familienalltags 
entfaltet sich die Nachhaltigkeit.

Eine ganz besondere Bedeutung kommt hier den Freien 
Trägern zu. Sie sind der wichtigste Partner in einem 
gelingenden familienorientierten Vollzug und Über-
gangsmanagement sowie das Bindeglied zwischen 
Justiz und Jugendhilfe. Sie bewegen sich drinnen und 
draußen und können mit einem guten Case Manage-
ment die Bedürfnisse aller Familienmitglieder in den 
Blick nehmen. Sie können Hilfen koordinieren und 
einen gelingenden Übergang schaffen, damit Erfolge 
nachhaltig und Familien gestärkt sind, um eine ge-
meinsame Zukunft bejahen zu können.

Eine wichtige Voraussetzung, damit ein familien-
orientierter Vollzug gelingen kann, ist jedoch die 
Haltung der Menschen und Behörden. Sie bestimmt, 
ob pädagogische Angebote im Vollzug als originäre 
Behandlungsmaßnahme und nicht als ‚Bonbons’ für 
Einzelne anerkannt werden. Daher sind Sensibili-
sierung und Fortbildung eine umfassende Aufgabe 
für die Vollzugsmitarbeitenden, genauso wie für 
die Fachkräfte in Jugendhilfe, Schulen und Kin-
dertagesstätten. Auch eine breite gesellschaftliche 
Sensibilisierung ist dringend notwendig, um ein 
Verständnis und eine Akzeptanz für den modernen 
familienorientierten Vollzug zu erlangen. Und ganz 
entscheidend ist hierbei auch die Aufmerksamkeit von 
Politik und Entscheidungsträger*innen aus Ministe-
rien und Behörden. Eine gemeinsame Haltung und 
ein gemeinsamer Gestaltungswillen, der das Problem 
ganzheitlich anpackt, ist genauso unabdingbar wie die 
Aufweichung von Ressortdenken und Zuständig-
keitsabgrenzungen.

Hilde Kugler
geschäftsführerin 
treffpunkt e.V. nürnberg
email: leitung@treffpunkt-nbg.de

Relevante Links:
www.treffpunkt-nbg.de/beendete-projekte/coping.html (coping)
https://rm.coe.int/empfehlungen-europarat-kinder-inhaftierter-

eltern-traduction-en-allema/16808edc9b (eU-empfehlung)
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Bücher

Marie-Therese Reichenbach (Hg.)

Teilhabe exklusiv? 
Soziale Arbeit im Bereich 
diakonischer Wohnungsnot-
fallhilfe und Straffälligenhilfe

2019 | ca. 196 Seiten | kartoniert 
| 19,90 Euro
ISBN 978-3-7841-3161-0

Das Buch soll der kritischen 
Selbstreflexion und Positions-
entwicklung derjenigen dienen, 
die Soziale Arbeit im Bereich di-
akonischer Wohnungsnotfallhilfe 
und Straffälligenhilfe leisten.
Soziale Arbeit als eine Menschen-
rechtsprofession ist aufgrund der 
hohen Vulnerabilität der Betrof-
fenen in besonderer Weise gefor-
dert, sich von den Menschenrech-
ten als normative Maßstäbe leiten 
zu lassen und das bestehende 
Menschenrechtsschutzsystem auf 
lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene zu nutzen. Die 
einzelnen Beiträge machen an 
ausgewählten Aspekten, wie etwa 
einem Verfahrensmodell für die 
Entwicklung von Interventions-
strategien, der Partizipation von 
Betroffenen oder der Diskussion 
des Angebots „Housing First“ 
deutlich, was dies bedeuten kann. 
Mit einem Vorwort von Michael 
Windfuhr.

Marie-Therese Reichenbach
Sabine Bruns
Resozialisierung neu denken. 
Wiedereingliederung straffällig 
gewordener Menschen als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. 
2. Auflage | 2018 | 268 Seiten | kar-
toniert | 21,00 Euro
ISBN 978-3-7841-3108-5
Resozialisierung hat im Justizvollzug 
eine bereits im Strafvollzugsgesetz 
verankerte zentrale Bedeutung. Sie 
wird als vorrangiges Vollzugsziel ver-
standen. In diesem Prozess kommt der 
Profession Soziale Arbeit mit ihrem 
Handlungsfeld der Straffälligenhilfe 
eine besondere Rolle zu. So geht es 
einerseits darum, individuelle Prob-
lemlösungen zu entwickeln und ande-
rerseits, die problemverursachenden 
oder -ermöglichenden Rahmenbe-
dingungen in den unterschiedlichen 
gesellschaftspolitischen Kontexten 
zu beeinflussen und zu verändern. 
Diese unterschiedlichen Dimensionen 
der sozialprofessionellen Bearbeitung 
von sozialen Problemen im Bereich 

Straffälligenhilfe werden in diesem 
Sammelband beleuchtet.
Die zweite Auflage wurde erweitert 
um Beiträge zu den Entwicklungen 
und Erfahrungen in Nordirland, zu 
ethischen Fragen zur Betreuung 
von Menschen nach begangenen 
Sexualstraftaten und zu besonderen 
Erfordernissen für lebensältere Haft-
entlassene.

Marc Lehmann | Marcus Behrens 
| Heike Drees
Gesundheit und Haft: 
Handbuch für Justiz, Medizin, 
Psychologie und Sozialarbeit 
Verlag: Pabst Science Publishers 
Gebundene Ausgabe | 612 Seiten 
| 60,- Euro |
ISBN-13: 978-3899678970

Gefängnisinsassen sind meist vor, 
während und nach der Haft ver-
schiedensten gesundheitlichen 
Risiken ausgesetzt. Ziel dieses 
Buches ist es, alle in diesem Feld 
arbeitenden Akteure zu sensi-
bilisieren. Die Handlungsemp-
fehlungen sollen dazu beitragen, 
Versorgungsschwierigkeiten zu 
minimieren und generell die ge-
sundheitliche Situation der Gefan-
genen zu verbessern.
Das Buch adressiert Leitungen und 
Entscheidungsträger, den allgemei-
nen Vollzugsdienst, die sozialen, 
psychologischen und medizini-
schen Dienste sowie die Bewäh-
rungshilfe. Die Beiträge regen zu 
kritisch-konstruktiven Reflexionen 
an und dienen gleichzeitig der all-
tagspraktischen Handlungskompe-
tenz. Sie informieren ausführlich 
über den Lebensraum Haft mit 
dem besonderen Blickwinkel auf 
die gesundheitlichen Versorgung. 
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Haft – und danach? 
für eine erfolgreiche resozialisierung 
sind gesicherte Wohnverhältnisse 
eine wesentliche Voraussetzung.
Die ersten Wochen nach der Haftentlassung sind für 
eine gelingende Resozialisierung von entscheidender 
Bedeutung. Bereits am ersten Tag der Inhaftierung 
sollte deshalb eine Klärung der persönlichen und 
sozialen Verhältnisse erfolgen. Bereits während der 
Haft muss die Wohnungsversorgung als Teil des 
Übergangsmanagements beginnen, entweder mit dem 
Erhalt der Wohnung oder einer Wohnungssuche bzw. 
Wohnungsvermittlung oder auch einer Vermittlung in 
ambulante Wohnprojekte oder stationäre Einrichtun-
gen. Eine längerfristige, verbindliche Terminierung der 
Entlassung erleichtert einen nahtlosen Übergang von 
der Haft in die Freiheit, so z. B. bei der Vermittlung in 
Angebote der freien Straffälligenhilfe.
Die Hilfen zur Entlassung sind nach dem Bayerischen 
Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG) im Art. 79 Satz 
3 garantiert. Den Gefangenen ist u.a. zu helfen, eine 
Unterkunft nach der Entlassung zu finden.1

Bereits im Jahr 2009 setzte das Bayerische Staatsmi-
nisterium der Justiz eine Arbeitsgruppe „Übergangs-
management“ ein, um Empfehlungen und konkrete 
Maßnahmen zur Optimierung des Übergangsmanage-
ments auf den Weg zu bringen. In ihrem Abschluss-
bericht wird auf die Bedeutung einer gesicherten 
Wohnsituation als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Resozialisierung hingewiesen. Die Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe bezogen sich auf den Ausbau von Wohn-
projekten, befristete Mietausfallbürgschaften für Straf-
entlassene, Kooperation mit den Sozialhilfeträgern, 
Jobcentern, Wohnbaugenossenschaften und Trägern 
der freien Straffälligenhilfe sowie der Übernahme der 
Miete bei kurzzeitiger Inhaftierung.2 

Um aussagekräftige Informationen zum Wohnstatus 
der aus der Haft entlassenen Personen zu erhalten, 
hatte der kriminologische Dienst des bayerischen 
Justizvollzugs in den Jahren 2011 – 2013 die Entlass-
ströme der Gefangenen dokumentiert. Eine Übersicht 
über Entlassene ohne festen Wohnsitz vor und nach der 
Inhaftierung wurde erstellt und damit eine Bedarfsana-
lyse zum Ausbau von Wohneinrichtungen zu den Orten 
nach der Haftentlassung ermöglicht.3  
Die Versorgung mit Wohnraum nach der Haftentlassung 
gestaltet sich schwierig. Es ist kaum möglich, bereits 
während der Haft eine Wohnung anzumieten. Auch 
nach der Haftentlassung ist es wegen der angespannten 

Lage am Wohnungsmarkt schwer zu erreichen, eine 
geeignete und bezahlbare Wohnung zu finden. Viele 
haftentlassene Menschen sind bei der Wohnungssuche 
benachteiligt, weil sie Transferleistungen beziehen, 
einen negativen Schufa-Eintrag haben und gesell-
schaftlich stigmatisiert werden. Eine Entlassung aus 
der Haftanstalt mit dem Status „ohne festen Wohnsitz“ 
und das Unterkommen in prekären, ungesicherten Un-
terkünften erhöhen das Rückfallrisiko. 
Da haftentlassene Menschen einen erschwerten Zugang 
zum Wohnungsmarkt haben, ist eine Unterbringung in 
einer Obdachlosenunterkunft oft die Folge. Dort leben 
viele Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen. 
Ein geordneter Tagesablauf ist in der Regel schwer 
möglich. Die Voraussetzungen, um ein geregeltes 
Leben führen zu können, sind meist nicht gegeben. 
Hinzu kommt, dass eine flächendeckende Versorgung 
mit betreuten Wohnungsangeboten für haftentlassene 
Menschen in Bayern in der Straffälligenhilfe noch nicht 
umgesetzt ist. Dabei haben viele Gefangene in den ers-
ten Tagen, Wochen und Monaten nach der Entlassung 
aus der Justizvollzugsanstalt große Schwierigkeiten, 
wieder Fuß zu fassen. Die Suche nach einer Wohnung 
und nach Arbeit sowie mangelnde tragfähige soziale 
Beziehungen erschweren die Wiedereingliederung.
Der Fachverband Evangelische Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe (FEWS) setzt sich auch nachdrücklich 
für den flächendeckenden Ausbau von Fachstellen zur 
Verhinderung von Wohnungslosigkeit in Bayern ein.4 

Auf dem Fachtag „Was wirkt im Übergangsmanage-
ment?“ am 5. Juli 2018 im Justizpalast München entwi-
ckelte der Fachverband Evangelische Wohnungslosen- 
und Straffälligenhilfe im Diakonischen Werk Bayern 
e. V. folgende Empfehlungen, um die Wohnsituation 
und damit die gesellschaftliche Wiedereingliederung 
von inhaftierten und haftentlassenen Menschen zu 
verbessern.5 

effektive Prävention durch eine einheitliche, 
geregelte Mietkostenübernahme ermöglichen

Wenn die Mietkostenübernahme für eine bestehende 
Wohnung während der Inhaftierung nicht beantragt 
wird, verlieren Gefangene oft ihre Wohnung aufgrund 
von fehlenden Mietzahlungen. Präventive Maßnahmen 
zur Vermeidung eines Wohnungsverlustes für einen 
bestimmten Haftzeitraum sollten deshalb bereits bei 
der Inhaftierung durch eine geregelte Mietkostenüber-
nahme für 12 Monate erfolgen.

adäquate Wohnangebote ausbauen

Es besteht weiterhin Bedarf an einem flächendecken-
den Ausbau von Angeboten nach §§ 67 ff. SGB XII, 
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deren Finanzierung dem örtlichen bzw. überörtlichen 
Sozialhilfeträger obliegt. Ausreichende adäquate, ziel-
gruppen- und geschlechterspezifi sche Wohnangebote 
der freien Straffälligenhilfe erhöhen eine gelingende 
Integration, z. B. für Frauen, jüngere oder ältere Men-
schen, Menschen mit psychischen Auffälligkeiten oder 
Erkrankungen.

übergangsmanagement ausbauen und nachhaltig sichern

Eine wichtige Voraussetzung für ein gelingendes 
Übergangsmanagement ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den Justizvollzugsanstalten, dem Sozial-
dienst und der freien Straffälligenhilfe. Die Fachkräfte 
des Sozialdienstes in den bayerischen Justizvollzugs-
anstalten haben eine zentrale und wichtige Funktion 
bei der Entlassvorbereitung. Der Sozialdienst in der 
Justizvollzugsanstalt koordiniert alle Maßnahmen 
innerhalb des Straffvollzugs. Maßnahmen für haftent-
lassene Menschen mit besonderem Hilfebedarf werden 
für die Zeit nach der Entlassung bis zur koordinierten 
Überleitung zwischen dem Sozialdienst in der Justiz-
vollzugsanstalt und den weiterführenden Diensten und 
Einrichtungen abgestimmt. Gute Erfahrungen gibt es 
bereits in der Zusammenarbeit zwischen dem Sozi-
aldienst und den freien Trägern der Straffälligenhilfe 
in einigen Justizvollzugsanstalten im Rahmen des 
Übergangsmanagements. Für eine gelingende Reso-
zialisierung ist ein weiterer Ausbau von Maßnahmen 
im Übergangsmanagement sowie der Sozialdienste in 
der Justizvollzugsanstalt dringend angezeigt. 

intensive entlassungsvorbereitung 
mit lockerungen ermöglichen  

Für Frauen und Männer, die kurz vor der Entlassung 
stehen, ist die Möglichkeit eines Bewerbungsgesprä-
ches für eine Wohnung und die Finanzierung eines 
mehrtägigen „Probewohnens“ für die stationären Ein-
richtungen der freien Straffälligenhilfe ein wertvolles 
Angebot. Damit kann die Eignung der geplanten am-
bulanten oder stationären Maßnahme sowohl seitens 
der Klient*innen als auch aus fachlicher Sicht der Ein-
richtung geprüft werden. Dazu bedarf es Lockerungen 
für Gefangene vor einer bevorstehenden Entlassung. 

Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft verstärken 

Die „Runden Tische“, die bei allen Justizvollzugsanstal-
ten einmal jährlich mit allen wichtigen Akteur*innen 
stattfi nden, sind überaus erfolgreich. Sie bieten eine 
gute Möglichkeit zur strukturellen Vernetzung und 
nutzen die Arbeitsebene. In Zukunft sollte gezielt die 
Wohnungswirtschaft eingeladen werden, um verbindli-
che Kooperationen und nach Möglichkeit auch Kontin-
gente von sozialgeförderten, dezentralen Wohnungen 
für diese Zielgruppe zu erhalten. 

Wissenschaftliche Wirkungsanalysen 
zum übergangsmanagement ermöglichen

Prekäre Wohnsituationen nach der Haftentlassung, die 
Unterkunft bei Bekannten, verdeckte Wohnungslosig-
keit bei Frauen und keine mietvertraglich abgesicherte 
Wohnung nach der Entlassung bergen  eine hohe Rück-
fallgefahr. Eine wissenschaftliche Begleitforschung im 
Rahmen der Analysen des Kriminologischen Dienstes 
sollte insbesondere auch zum Übergangsmanagement 
„Übergang von der Haft in die Freiheit“ in Auftrag 
gegeben werden.  
Der Ausbau des Übergangsmanagements ist eine 
wichtige Investition, die nicht nur den betroffenen 
Menschen zugutekommt, sondern auch dem Staat 
und unserer Gesellschaft. Dafür setzen sich die Di-
akonie Bayern mit ihrem Fachverband Evangelische 
Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe (FEWS) 
gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden in 
Bayern ein. 

1 Bayerisches Strafvollzugsgesetz (BayStVollzG), Art. 79, abrufbar unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayStVollzG-79
2 Optimierung des Übergangsmanagements in den bayerischen Justizvollzugsanstalten, Bericht der Arbeitsgruppe „Übergangsmanagement“, 
Oktober 2012, abrufbar unter:  https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/projekte/uebergangsmanagement.pdf
3 Dokumentation von Entlassströmen, Kriminologischer Dienst des bayerischen Justizvollzugs, abrufbar unter: https://www.justiz.bayern.de/
justizvollzug/justizvollzug-in-bayern/kriminologischer-dienst/
4 Broschüre Wohnungsnot: Prävention der Schlüssel, Forschungsergebnisse einer Studie über Fachstellen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit 
(FOL) in Trägerschaft der Diakonie, Fachverband Evangelische Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, abrufbar unter: http://www.fews-bayern.
de/index.php?id=73#c294
5 Dokumentation des Fachtages „Was wirkt im Übergangsmanagement?“, Juli 2018, abrufbar unter: http://www.fews-bayern.de/uploads/media/
Fachtag_Was_wirkt_im_Uebergangsmanagement.pdf

Heidi Ott 
fachreferentin 
Wohnungslosenhilfe und Straffälligenhilfe 
geschäftsführerin des fachverbandes evangelische Wohnungs-
losen- und Straffälligenhilfe im Diakonischen Werk Bayern e. V. 
email: ott@diakonie-bayern.de
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Bereits vor 70 Jahren wurde Gesundheit  als ein grund-
legendes Menschenrecht in die Satzung der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) verankert: „Es ist eines 
der Grundrechte jedes Menschen ohne Unterschied der 
Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der 
wirtschaftlichen oder sozialen Lage, sich einer mög-
lichst guten Gesundheit zu erfreuen.“

Die Umsetzung hat allgemein durchaus noch viel 
Entwicklungspotential. Dies gilt insbesondere auch 
hinsichtlich der gesundheitlichen Situation inhaftierter 
Frauen.

Darauf einzugehen, dass die Gesundheit von Frauen 
und Männern unterschiedlich ist, erscheint redundant. 
Trotzdem orientiert sich die Medizin nach wie vor 
vorranging an Männern.

Mangelnde Sensibilität für die geschlechtsspezifi schen 
Unterschiede zeigt sich besonders auch bei inhaftier-
ten Frauen und Gesundheitsfürsorge im Strafvollzug 
ist erwartungsgemäß nicht weniger geschlechterblind 
als das Gesundheitssystem insgesamt. Europa weit 
liegt der weibliche Anteil der Gefängnispopulation 
durchgängig unter 10 Prozent. So ist es wohl zu er-
klären, dass fast ausschließlich Männer im Fokus des 
Strafvollzuges sind.

Wie wichtig allerdings frauenspezifi sche Gesundheits-
fürsorge im Gefängnis ist, zeigen folgende Untersu-
chungen auf:
Aus verschiedenen Erhebungen geht hervor, dass in-
haftierte Frauen gesundheitlich besonders stark belastet 

sind. So stellt die WHO in einer Untersuchung zusam-
menfassend fest, dass weibliche Inhaftierte regelmäßig 
mehr und stärkere gesundheitliche Probleme als männ-
liche Inhaftierte haben. Der Grund dafür ist laut WHO 
in frühen Erfahrungen in der Ursprungsfamilie zu 
suchen, die im Erwachsenenalter oft ihre Fortsetzung 
fi nden. Wie groß diese biographischen Belastungen 
sind, haben beispielsweise auch Schröttle und Müller 
untersucht1: „…im Vergleich mit weiblicher Bevölke-
rung in Deutschland sind inhaftierte Frauen dreimal 
so häufi g Opfer körperlicher und vier- bis fünfmal so 
häufi g Opfer sexueller Gewalt geworden“.2  

Gewalterfahrungen, insbesondere häusliche Gewalt, 
sind laut der WHO weltweit eines der größten Ge-
sundheitsrisiken für Frauen und Kinder3. In einer 
Robert-Koch-Studie wurden neben den körperli-
chen Folgen, die funktionale Beeinträchtigungen 
und dauerhafte Behinderungen bewirken können, 
und psycho-somatischen Folgen wie chronische 
Schmerzsyndrome, Magen-Darm-Störungen oder 
Atemwegsbeschwerden auch psychische Folgen wie 
posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, 
Ängste, Schlafstörungen, Panikattacken, Essstörungen, 
Verlust von Selbstachtung und Selbstwertgefühl bis hin 
zur Suizidalität identifi ziert.4 

Die gesundheitliche Situation vieler inhaftierter Frauen 
ist also sehr fragil und biographisch belastet. Viele 
kommen aus sozioökonomisch schlechter gestellten 
Verhältnissen, sind durch psychische und/oder physi-
sche Leiden sowie Suchterkrankungen gezeichnet  und 
ein Großteil der Delikte, wegen denen sie eingesperrt 

Gesamtgesellschaftliche Relevanz 
 der gendersensiblen  Gesundheitsfürsorge
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werden, hat einen Armutshintergrund. Nicht zuletzt 
deswegen haben viele der Betroffenen auch einen 
schlechteren Gesundheitszustand als der Durchschnitt 
der Bevölkerung. Die Inhaftierung selbst bedeutet 
häufig  ein traumatisches Erlebnis oder auch eine Ret-
raumatisierung, auf das sie wiederum mit körperlichen 
und psychischen Störungen reagieren.

Vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Multi-
problemlagen ist die Inhaftierung für manche Frauen  
allerdings auch die Gelegenheit, überhaupt eine ge-
sundheitliche Versorgung zu erhalten. 

Die WHO hebt die besondere Fürsorgepflicht des 
Staates für inhaftierte Menschen hervor: „Gesundheit 
ist ein grundlegendes Menschenrecht, insbesondere 
für Menschen, die sich in staatlichem Gewahrsam 
befinden“(WHO 2009). Dieser Fürsorgepflicht wird 
bei den frauenspezifischen Bedarfen nicht ausreichend 
Rechnung getragen: in den Strafvollzugsgesetzen wird 
lediglich Schwangerschaft und Geburt geregelt.

Ein besonders sensibles Problem stellt die gynäkologi-
sche Versorgung in den meisten Justizvollzugsanstalten 
(JVA) dar. Vor dem Hintergrund, dass viele der Frauen 
Opfer sexueller Gewalt wurden, muss der Umstand, 
dass in den wenigsten Gefängnissen eine weibliche 
Gynäkologin beschäftigt wird, überaus kritisch ge-
sehen werden. Für viele Betroffene stellt die intime 
Behandlung durch einen Mann ein großes Problem dar. 
Aber nicht nur Opfer von sexueller Gewalt, sondern 
auch für Frauen, die wegen ihrem ethisch/kulturellen 
Hintergrund die Nähe eines fremden Mannes undenk-
bar ist, haben mit dieser Praxis große Schwierigkeiten. 
Hier wird nicht nur das Äquivalenzprinzip verletzt, 
sondern, auch die Bangkok-Resolution nicht beachtet. 
Erstaunlicherweise gibt es über die Anzahl der Gebur-
ten während der Haft keine statistische Erhebung. Eine 
Nachfrage im Bayerischen Justizministerium ergab, 
dass 2018 allein in Bayern 20 Kinder geboren wurden.  
Da es nur wenige Mutter-Kind-Plätze gibt, werden 
die meisten Kinder direkt nach der Geburt von der 
Mutter getrennt und entweder bei Angehörigen oder 
fremd untergebracht. Auch wenn die Möglichkeit  der 
gemeinsamen Unterbringung in der Haft sehr kontro-
vers diskutiert wird, kann auf diese Weise zumindest 
die Trennung vermieden und die Mutter-Kind-Bindung 
aufgebaut werden.

Damit ein Kind bei seiner Mutter in der Haft mit un-
tergebracht werden kann, muss dies vom Jugendamt 
als für das Kind förderlich befürwortet werden und 
die Eltern  müssen für die Unterbringung in der Haft 
aufkommen können. Ist ein freier Platz vorhanden, 

können die Kosten aber auf Antrag vom Jugendamt 
übernommen werden.

„Das Schlimmste ist der Trennungsschmerz, die 
Sehnsucht nach den Kindern, die oft als körperlicher 
Schmerz empfunden wird“5.

Zur gleichen Erkenntnis kommt auch das Europäische 
Parlament „Die Sorge um ihre Kinder wird von den 
Frauen in Gefangenschaft als einer der wichtigsten 
Faktoren für Depressionen und Ängste bis hin zu 
selbstzerstörerischen Handlungen genannt“6. Die im 
Auftrag der Europäischen Kommission durchgeführte 
Studie bestätigt, dass in allen Länderberichten stark 
hervorgehoben wurde, dass die Verluste und Risse im 
Zusammenhang mit der Trennung von den Kindern als 
Hauptursache für den Stress der weiblichen Gefangen-
gen genannt wurde. 

Die WHO hat nicht nur die Auswirkungen auf die 
Gesundheit der inhaftierten Mütter im Fokus, sondern 
sie betrachtet auch die sozialen Folgen mit Sorge: „Oft 
wird die Tatsache übersehen, dass die Inhaftierung 
von Frauen meist schwerwiegendere soziale Folgen 
für Familie und Gemeinschaft hat, als dies bei Män-
nern der Fall ist. Der Zusammenbruch von Familien, 
langfristige Probleme für Kinder, die in Pflegefamili-
en untergebracht werden müssen, und ein Verlust an 
Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt können dazu 
führen, dass die Inhaftierung von Frauen mit deutlich 
höheren sozialen Kosten verbunden ist als die von 
Männern“(WHO, 2009:10)

Daraus kann durchaus gefolgert werden, dass die 
gendersensible Gesundheitsfürsorge nicht nur eine 
staatliche Aufgabe ist, sondern diese auch eine 
gesamtgesellschaftliche Relevanz hat.

Lydia Halbhuber-Gassner
referentin für Straffälligenhilfe, Sozialdienst katholischer frauen 
landesverband Bayern e. V. 
e-mail: halbhuber-gassner@skfbayern.de

1 Schröttle, M./Müller U.“Lebenssituation, Sicherheit und 
Gesundheit von Frauen in Deutschland; Teilpopulation 3 – 
Erhebung von Inhaftierten. Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2004
2 Sabine Bohne: „Gewalterfahrungen und Gesundheit – Frauen 
im Strafvollzug“ in Lydia Halbhuber-Gassner, Gisela Pravda 
(Hs): Frauengesundheit im Gefängnis, Freiburg in Breisgau 2013
3 Sabine Bohne, ebenda
4 Sabine Bohne, ebenda
5 Nicola Lang  „Besonderheiten der medizinischen Versorgung 
weiblicher Inhaftierter“ in Forum Strafvollzug 5/2013: 303
6 Europäisches Parlament 12. März 2008
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Dem Gesundheitsproblem Drogenabhängigkeit 
in Haft wirksam begegnen

Konsum und Abhängigkeit enden nicht vor den 
Gefängnismauern. Deshalb wurde 1997 mit der 
Etablierung der Externen Suchtberatungen (ESB) 
in den bayerischen Justizvollzugsanstalten (JVAen) 
die Möglichkeit einer unabhängigen Beratung und 
Betreuung geschaffen. Träger dieses Angebots sind 
Suchtberatungsstellen, deren Mitarbeiter*innen i.d.R. 
in den Haftanstalten ihre Büros haben. Die mudra – 
Alternative Drogen- und Jugendhilfe e.V. ist mit einem 
Team aus sieben Suchtberater*innen in den JVAen 
Nürnberg und der JVA Ebrach tätig. Im vergangenen 
Jahr 2018 wurden dadurch 994 Inhaftierte betreut.
Die Beratungen sind freiwillig, kostenlos, auf Wunsch 
anonym und unterliegen der Schweigepfl icht. Das 
Angebot umfasst unter anderem eine Begleitung durch 
Einzelgespräche, Gruppenangebote oder Therapiever-
mittlungen.

Laut Studien sind 30 bis 40 % der Inhaftierten in 
Deutschland drogenabhängig und substanzbezogene 
Störungen in Bezug auf Nikotin und Alkohol stark 
überpräsent (Stöver, 2012, S.74).

Die Zahl genehmigter Stellen wird diesem Bedarf bei 
Weitem nicht gerecht. Es kommt zu langen Wartezei-
ten beispielsweise mit der Folge, dass eine sensible 
Entzugsphase nicht ausreichend aufgefangen werden 
kann. Neben höheren Kapazitäten braucht es, um das 
Angebot langfristig zu sichern auch eine Erhöhung 
der Förderung von Personal- und Sachkosten auf das 
Niveau der Fachkolleg*innen der JVAen und den tat-
sächlichen Aufwendungen angemessen. 

Substitution und harm reduction
– weg von der ausnahme

Gerade im Erwachsenenvollzug sind opiatabhängige 
Menschen keine Seltenheit. Ihre Behandlung während 
der Haftzeit hat sich in den letzten Jahren in den JVA-
en Nürnberg und Ebrach weiter entwickelt und dem 
Äquivalenzprinzip nach § 3 StVollzG angenähert, nach 
dem „das Leben im Vollzug (…) den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen 
werden“ und „schädlichen Folgen des Freiheitsent-

zuges (…) entgegengewirkt“ werden soll. So steigt 
die Zahl der Inhaftierten, denen eine Substitutionsbe-
handlung zu Teil wird. Ob aber ein Inhaftierter subs-
tituiert wird, obliegt in Bayern der Entscheidung des 
Anstaltsarztes und ist nicht einheitlich geregelt. Nach 
wie vor erfahren deutlich zu wenige Betroffene eine 
entsprechende Behandlung (Keppler et al., 2010, o.S.), 
obwohl auch die über den Einzelfall hinausgehenden 
positiven Auswirkungen der Substitutionsbehandlung 
im Vollzug  unbestritten sind. Der intravenöse Konsum 
von Opiaten und damit die gemeinsame Nutzung von 
Spritzen werden reduziert, wodurch die Übertragung 
von Krankheiten wie Hepatitis, HIV oder die Entste-
hung von Abszessen eingedämmt wird. Handel und 
Konsum verringern sich, Entzugssymptome lassen 
sich besser kontrollieren und die Produktivität der 
Inhaftierten steigt (Pont et al., 2018, S.41f).

Eine weitere Verbesserung wird gerade mit dem Mo-
dellprojekt „BayTHN – Take-Home-Naloxon in Bay-
ern“ geschaffen, in dem ca. 450 Opiatkonsument*innen 
geschult werden, im Falle einer Überdosis den Opiat-
Antagonist Naloxon zu verabreichen und einen Dro-
gentod zu verhindern. Von den Schulungen erfasst 
werden auch einige Haftanstalten, wobei das Medika-
ment dann bei Entlassung ausgehändigt wird. Gerade 
nach Haftentlassung ist die Gefahr an einer Überdosis 
zu sterben deutlich erhöht (AIDS-Hilfe, 2011, o.S.) 
und es besteht die Hoffnung, dass in Zukunft weite-
re fi nanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, um 
dieses lebensrettende Modul in eine standardisierte 
Anwendung vor Haftentlassung Opioidabhängiger zu 
überführen.

konsum in der haft

Gefängnismauern sind für Drogen keine unüberwind-
baren Hindernisse und so gibt es auch in Haft jeglichen 
Substanzkonsum. Der intravenöse Konsum ist weit 
verbreitet und birgt bei unhygienischen Bedingungen 
große Gefahren für die Gesundheit, weshalb auch in 
Bayern über eine Spritzenvergabe im Justizvollzug laut 
nachgedacht werden muss. Spritzenvergabe und Subs-
titutionsbehandlungen im Vollzug werden als  wichtige 
Elemente von Harm Reduction weltweit ausgebaut. 
Praktische Beispiele zeigen, dass sich Befürchtungen, 
etwa der Anstieg von intravenösem Konsum, nicht 
bestätigen lassen (Nelles & Stöver, 2002, S.155).
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Im Jugendvollzug nehmen Opiate im Vergleich eine 
eher untergeordnete Rolle ein. Aktuell gehen Jugendli-
che aus Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen ver-
mehrt dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden 
(SC) nach. SC sind in ihrer pharmakologischen Wir-
kung meist cannabisähnlich, aufgrund ihrer erhöhten 
Rezeptoraffi nität, ihres Herstellungsprozesses und der 
schlechten Dosierbarkeit jedoch besonders gefährlich. 
Aufgrund der erschwerten Nachweisbarkeit und dem 
damit verbundenen geringeren Risiko strafrechtlich 
belangt zu werden, greifen Cannabiskonsument*innen 
bei Bewährungsaufl agen und in Haft trotzdem  häufi g 
auf SC zurück. 

Laut ICD 10, dem Klassifi zierungssystem für Erkran-
kungen der WHO, zählt zu den Wesenheiten einer 
Abhängigkeitserkrankung auch der anhaltende Subs-
tanzkonsum trotz nachweislich negativer Folgen. Wird 
einem abhängigkeitskranken Inhaftierten der Konsum 
illegaler Substanzen nachgewiesen, führt das zu Arrest, 
Einkaufs- und Freizeitsperren, zur Einführung der 
Trennscheibe bei Besuchen oder zu Arbeitsverbot. Das 
Justizsystem greift damit zu Maßnahmen, die ein He-
rauswachsen aus einer Suchterkrankung erschweren. 
Beispielsweise erscheint es uns in hohem Maße kon-
traproduktiv, suchtbelasteten Menschen den Zugang 
zu Sportmöglichkeiten einzuschränken.

Den übergang gestalten

Steht die Entlassung vor der Tür, schlägt bei vielen 
Drogenabhängigen der hochproblematische Woh-
nungsmarkt durch. Menschen, die während der Haftzeit 
eine teilweise erzwungene Abstinenz erreichen und 
nach der Entlassung beibehalten wollen, werden dies 
in den Mehrbettzimmern von Obdachlosenpensionen 
nur schwer umsetzen können. Hier setzt das Projekt 
„Übermorgen“ der JVA Nürnberg an, das versucht, den 
Übergang von der Inhaftierung in die Freiheit besser 
zu koordinieren und zu unterstützen. Zudem wird von 
verschiedenen Trägern erwogen, Übergangswohnhei-
me oder  WG´s für das Klientel anzubieten, was auf 
Grund der aktuellen Marktlage bislang aussichtslos 
war. Ein interessantes Modellprojekt läuft derzeit 
in Hannover. Es besteht aus einer Kooperation mit 
Jobcenter, Krankenkassen und Justiz und zielt auf 
eine nahtlose Anschlusskrankenversicherung sowie 
direkte Substitutionsversorgung von Arbeitslosengeld-
II-Bezieher*innen nach Haftentlassung. (AK Sucht, 
Drogen und Aids Hannover, 2017, S. 8-10). Das 
„Aufdosieren“ mit einem Substitutionsmittel vor und 
der nahtlose Übergang in eine geregelte Substituti-
onsbehandlung nach Entlassung wäre ein wichtiges 
Angebot, um die hoch kritische Phase entschärfen 

zu helfen, fl ankiert von zusätzlichen psychosozialen 
Kapazitäten, um die Klient*innen auf diese extreme 
und ambivalente Phase mit Angeboten der Rückfall-
prävention vorbereiten zu können.

Drogenhilfe in der JVA ist ein komplexes Arbeitsfeld, 
das einen Spagat zwischen enorm hohen Fallzahlen 
und fachgerechter Arbeit verlangt. Wie dieser Einblick 
in den Vollzug zeigt, hat sich in den letzten Jahren 
bereits einiges getan um nach dem o.a. Äquivalenz-
prinzip eine Angleichung an die Lebensverhältnisse 
draußen herzustellen. Das Vollzugssystem öffnet sich 
für neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Trotzdem 
bleiben genug Stellschrauben, an denen man drehen 
müsste, um  Suchterkrankungen und Drogenmißbrauch 
im besten Resozialisierungssinn zu begegnen und 
den Haft-Alltag für (Drogen-)Abhängige und für die 
Beamt*innen zu erleichtern.
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Trocken oder clean werden – das schaffen nur Ab-
hängige, die aus freien Stücken mit ihrer Sucht 
brechen wollen. Wer im Gefängnis eingesperrt sei, 
der könne solcherlei Entscheidungen wohl kaum auf 
freiwilliger Basis treffen – so zumindest die Argu-
mentation vieler Kritiker, die die Arbeit der externen 
Suchtberater*innen der Stadtmission Nürnberg e. V. 
(Mitglied im Landesverband der Diakonie in Bayern) 
in Haft lange für aussichtslos hielten. Das war in den 
80er und 90er Jahren.

Was bringt die Suchtberatung in haft?

Die externen Suchtberater*innen der Stadtmission sa-
hen das schon immer anders: „Auch draußen ist es der 
Leidensdruck, der Abhängige zum Ausstieg bewegt. 
Erst ist der Führerschein weg, dann der Arbeitsplatz 
und irgendwann die Familie. Der Freiheitsverlust durch 
Haft ist dann eine der schlimmsten Suchtkonsequen-
zen, die Menschen erfahren können – eine Chance und 
oft ein Wendepunkt für viele“, sagt Cristina Doliana, 
die seit vier Jahren mit Abhängigen in der Justizvoll-
zugsanstalt Nürnberg arbeitet. Doliana meint aber 
auch: „Die Sucht in Justizvollzugsanstalten (JVA) in 
den Griff zu bekommen, ist in etwa so aussichtsreich 
wie im Trocknen das Schwimmen zu lernen.“ Denn 
die entscheidenden Krisen und Versuchungen warten 
in der Regel draußen. Andererseits würden etliche 
ihrer Klienten*innen ohne den Zwangskontext  Jus-
tizvollzugsanstalt wohl nie einen ersten Versuch im 
Trockenen wagen: So beginnen die Inhaftierten, 90 
Prozent davon Männer, sich mit Cristina Doliana 
und ihren Kolleginnen, erstmals mit dem eigenen 
Suchtverhalten, mit den Auslösern und Rückfallrisi-
ken auseinanderzusetzen. Schnell werden dann hehre 
Ziele gesteckt: Die allermeisten ihrer Klienten*innen 
arbeiteten auf ein abstinentes Leben hin – ohne neue 
Straftaten. „Wir versuchen mit den Männern in der 
Beratung zunächst einmal kurzfristigere, realistische 
Zielmarken zu suchen. Denn draußen müssen es die 
Betroffenen ja nicht nur schaffen, den Konsum zu 
vermeiden, sie müssen das Leben packen, es ertragen 
lernen – ohne sich im Rausch zu betäuben“,  erklärt 
die Sozialpädagogin. 

Ein normales, strukturiertes Leben kennen viele der 
Häftlinge gar nicht. Als Kinder sind sie häufi g selbst 
mit abhängigen Eltern aufgewachsen, haben Gewal-

Wege aus der (Alkohol-)Abhängigkeit – 
die externe Suchtberatung geht rein

terfahrungen gemacht, viele Heimaufenthalte hinter 
sich. In der Haft gelte es den Anfang für ein suchtfreies 
Leben in Freiheit zu machen – die Bereitschaft für 
Veränderung zu fördern, auf langfristige Therapien 
vorzubereiten, die Betroffenen an das Suchthilfesystem 
draußen anzubinden, so Doliana. 

Suchtberatung und Seelsorge

Mitunter hilft es den Betroffenen, in den sicheren 
Strukturen der Haft eingesperrt zu sein. Der Stress, 
den Alltag selbstverantwortlich bestreiten zu müssen, 
entfällt. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen. Und 
genau dann sind Cristina Doliana von der Stadtmission 
und ihre Kollegen*innen da. „Denn Suchtarbeit muss 
dort stattfi nden, wo die Abhängigen erreichbar sind“ – 

Für die Inhaftierten haben die externen Sucht-
berater*innen einen ähnlichen Status wie Seel-

Die Stadtmission Nürnberg berät in der JVA abhängige Inhaftierte.
Alle Fotos: © Stadtmission Nürnberg e. V. 
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sorger*innen: Als Externe sind sie weitgehend un-
abhängig von den JVA-Strukturen, sie stehen unter 
Schweigepfl icht und kennen dennoch das Lebens-
umfeld Gefängnis sehr genau – spätestens seitdem 
sie 2012 selbst mit ihren Büros hinter Gittern sitzen. 
In der JVA läuft die Suchtarbeit mit den Betroffenen 
oft intensiver. „Wir holen jeden einzelnen zur Sitzung 
vor seiner Zelle, quasi zu Hause, ab und begleiten ihn 
nach jedem Gespräch wieder dorthin zurück. Und wir 
können als Vertrauenspersonen durch die Haftzeiten 
oft ein recht langes Stück Lebenszeit auf die Suchter-
krankten einwirken“, erklärt Doliana. 

Allerdings weiß das Team auch, was es den Frauen 
und Männern abverlangt, sich ihrer Beratung zu 
stellen: „Wir fordern sie auf, ihre Fassade abzulegen, 
sich auseinanderzusetzen mit ihren Lebenskrisen und 
wissen gleichzeitig, dass sie ihre schützende Fassade 
brauchen, um in dem sozialen Kontext der Haft zu 
überleben.“ Nach einem aufwühlenden Gespräch sei 
es manchmal gut, dass die Berater*innen ihre Klienten 
bis zum Zellentrakt zurückbegleiten könnten. „Das 
gemeinsame Laufen und die banaleren Gespräche auf 
dem Weg, helfen den Männern und Frauen sich zu er-
den, zurückzufi nden in ihr Umfeld.“ Beratungsstellen 
in Freiheit hätten diesen Bonus nicht, betont Doliana. 
Gewalttätige Übergriffe hätten Doliana und ihre 
Kollegen*innen in den vielen  Jahren übrigens nie 
erlebt.

6.800 gefangene abhängige in über 20 Jahren
Fast 6.800 Gefangene haben die Suchtberater*innen 
seit 1997 hinter Gittern begleitet. Vier hauptamtliche 
Kollegen*innen betreuen heute die Justizvollzugsan-
stalten in Ansbach und Nürnberg mit der Außenstelle 
Lichtenau.

Während das Stadtmissions-Team Ende der Neunziger 
Jahre noch schwerpunktmäßig Alkoholabhängige be-
riet, hat sich diese Unterteilung inzwischen weitgehend 
überholt. Zum einen liege das daran, dass auch oder 

Cristina Doliana
Sozialpädagogin M.a. 
in der externen Suchtberatung in der 
haft tätig.

Erica Metzner
Diplom Sozialpädagogin
einrichtungsleiterin des Suchthilfe-
zentrum der Stadtmission nürnberg e. V. 
email: erica.metzner@stadtmission-nuernberg.de

gerade hinter Gittern immer mehr illegale Drogen kon-
sumiert werden. Die Klientel hat sich verändert. Die 
Abhängigkeit von illegalen Rauschmitteln und letztlich 
der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sei für 
viele auch überhaupt erst der Grund ihrer Inhaftierung, 
ergänzt Erica Metzner, Leiterin des Suchthilfezentrums 
und Verantwortliche für die Externe Suchtberatung der 
Stadtmission. Der Anteil derjenigen, die von illegalen 
Drogen abhängig sind und Hilfe suchen, sei in Haft 
deshalb viel höher als in den Beratungsstellen draußen. 
„Im Suchthilfezentrum ist bei etwa 70 Prozent der 
Beratungssuchenden Alkohol das Hauptproblem, in 
Haft gelte das nur für etwa 50 Prozent “, so Metzner. 
Es sind aber nicht nur Alkohol- und Drogenprobleme, 
die die Frauen und Männer der Stadtmission Nürnberg 
e. V. in der JVA bearbeiten. Auch Medikamenten- und 
Spielsüchtige beraten die Sozialpädagogen*innen. 
Letztere hat ihre Sucht häufi g erst in die Überschuldung 
und schließlich in die Kriminalität geführt. 
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Aktionstage Gefängnis 2019 
„herausforderung: gesundheit hinter gittern“
„Hinsehen und mitmachen – bundesweit!“ so ruft das 
Bündnis Aktionstage Gefängnis alle Interessierten  
auf sich an den Aktionstagen Gefängnis, die von 1. 
bis 10. November bundesweit stattfinden werden, zu 
beteiligen. 

Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Straf-
fälligenhilfe (KAG-S ), die eine enge Kooperation 
mit den Kolleg*innen der „Secours Catholique“ in 
Frankreich unterhält, war seinerzeit von „journees 
prison“ (Tage des Gefängnisses)  begeistert. In un-
serem Nachbarland finden diese bereits seit vielen 
Jahren unter Beachtung auch durch die überregionale 
Presse wie Le Monde, statt. Sie wollen mit den Ak-
tionen zur öffentlichen Diskussion darüber anregen, 
was Gefängnisse hinsichtlich der künftigen Sicherheit 
der Bevölkerung leisten können und ob mehr Gefäng-
nisse und Inhaftierungen tatsächlich mehr Schutz 
der Bevölkerung vor Kriminalität bedeutet. Aus der 
Überzeugung heraus, dass diese Diskussionen auch 
in Deutschland wichtig wären, regte die KAG-s an 
auch hier entsprechende Tage durchzuführen und sie 
fand für diese Idee schnell sehr viele Verbündete. 
2017 wurde das Bündnis „Aktionstage Gefängnis“ 
gegründet mit dem Ziel die Realitäten hinter Gittern 
sichtbar zu machen und die gesellschaftliche und poli-
tische Funktion von  Strafe und Gefängnis kritisch zu 
hinterfragen. Gleichzeitig soll das Bündnis auch die 
Vernetzung derjenigen Initiativen, Gruppen, Verbände 
und Einzelpersonen fördern, die Gefangene bei der 
Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützen und/oder 
sich strafvollzugspolitisch engagieren. 

Das junge Bündnis besteht aus einem breiten Zusam-
menschluss unterschiedlicher Verbände, Organisati-
onen und Initiativen wie z.B. den Vertretungen der 
Straffälligenhilfe der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, 
Diakonie, Caritas, Paritätischer Gesamtverband), 
dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, den 
Gefangenengewerkschaften, dem Strafvollzugsarchiv 
oder dem Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, 
aber auch Fachhochschulen und Universitäten. 

Ziel ist es einerseits Strafvollzug stärker zum öffentli-
chen Thema zu machen, um so Vorurteile gegen straf-
fällig gewordene Menschen zu entkräften und damit 
auch letztendlich deren Rückkehr in die Gesellschaft 

zu erleichtern. Anderseits geht es aber auch darum 
die physischen und psychischen Auswirkungen von 
Freiheitsstrafen sichtbar zu machen. 

Vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen 
Relevanz der Gesundheit und Gesundheitsfürsorge 
hat das Bündnis  diese in den Fokus der Aktionstage 
2019 genommen, um die Öffentlichkeit für das Thema 
zu sensibilisieren: Ein überwiegender Teil der inhaf-
tierten Menschen in Deutschland zeichnet sich durch 
eine sehr schlechte Gesundheit aus. Häufig bestehen 
bereits Vorerkrankungen, die teilweise auf extreme 
Lebensbedingungen und/oder traumatisierende Er-
lebnisse zurück zu führen sind. Da der überwiegende 
Teil der Insassen nach der Haft wieder in die Freiheit 
entlassen wird, liegt eine gute Versorgung auch im 
Interesse der Allgemeinheit.  Denn eine behandelte In-
fektionskrankheit bedeutet keine Ansteckungsgefahr. 
Eine erfolgreich behandelte seelische Erkrankung 
oder Sucht mindert das Rückfallrisiko.
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Die gesundheitliche Fürsorge ist aber weit komplexer 
wie einige der angeführten Punkte aufzeigen:

 � Obwohl ein großer Teil der Inhaftierten der Ar-
beitspfl icht unterliegen, sind die meisten von ihnen 
nicht in der Kranken- und Pfl egeversicherung 
einbezogen.

 � Obwohl im Gefängnis der Äquivalenzprinzip 
besteht, gibt es nicht die Möglichkeit der freien 
Arztwahl. Dies hat vor allem für viele Frauen 
gravierende Bedeutung, wenn es  um die gynä-
kologische Versorgung durch vorwiegend männ-
liche Ärzte geht. (s. auch „Frauengesundheit im 
Gefängnis“)

 � Kostenintensive Behandlungen werden nur ver-
einzelt durchgeführt, was oft zur allgemeinen 
gesundheitlichen Verschlechterung oder auch zur 
Chronifi zierung führen kann. 

 � Problematisch sind auch die Übergänge nach der 
Haftentlassung, die nicht selten zur Behandlungs-
verzögerung und/oder Behandlungsabbrüchen 
führen.

 � Der thematische Bogen der Aktionstage 2019 
reicht also von den Erkrankungen der Inhaftierten 
über die seelischen Belastungen der Familienan-
gehörigen, vor allem der Kinder, bis hin zur Ge-
sundheitsförderung, Prävention, Suchtbehandlung 
und Versicherungsschutz. 

Das Spektrum der möglichen Aktionen vor Ort ist sehr 
groß und vielfältig. Er reicht von Ausstellungen, Podi-
umsdiskussionen, Filmen mit anschließender Diskus-
sion, Konzerten  zur Straßenaktionen wie Flashmob 
oder Straßentheater. Aber auch weitere eigene Ideen 

Lydia Halbhuber-Gassner
referentin für Straffälligenhilfe, 
Sozialdienst katholischer frauen 
landesverband Bayern e. V.
e-mail: 
halbhuber-gassner@skfbayern.de

sind herzlich willkommen. Auf der Homepage (www.
aktionstage-gefaengnis.de) fi ndet man nicht  nur einen 
Ansprechpartner, sondern auch weitere Anregungen 
sowie Unterstützungsangebote, Planungshilfen und  
den Flyer der Aktionstage zum Download .

Auch die kath. Landesarbeitsgemeinschaft Straffäl-
ligenhilfe (LAG-S) in Bayern beteiligt sich mit einer 
Fachtagung zum Thema „Gesundheit als Vorausset-
zung für Resozialisierung“ an den Aktionstagen. We-
gen Terminschwierigkeiten fi ndet die Tagung bereits 
am 23. Oktober 2019 im Bayerischen Staatsministe-
rium der Justiz, München, statt. Ministerialdirektor  
Prof. Dr. Frank Arloth wird das Grußwort sprechen. 
Als Referenten konnten  u.a. Dr. Marc Lehman, 
Justizvollzugskrankenhaus Berlin, Dr. Gregor Groß, 
Justizvollzugsanstalt Straubing, Prof. Dr. Christian 
Ghanem, Stiftungsfachhochschule München gewon-
nen werden. 

Die bundesweite Auftaktveranstaltung 
der Aktionstage Gefängnis 2019 fi ndet 
am 1. November 2019 in Berlin statt. 
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Familien eine Zukunft geben!
Die bayerischen familienseminare für inhaftierte Männer und frauen
Inhaftierte, ihre PartnerInnen und ihre Kinder 
werden durch verschiedene sozial- und gruppenpä-
dagogische Angebote unterstützt und auf die Zeit 
nach der Haftentlassung und der Rückkehr in die 
Familie vorbereitet.

Im Auftrag des Bayerischen Justizminis-
teriums organisieren die Stadtmission 
Nürnberg e. V. -  Arbeitskreis Reso-
zialisierung  für Nordbayern und 
das Diakonische Werk Rosenheim 
e. V. für Südbayern die beiden 
jährlich stattfindenden Seminare 
für Eltern und ihre Kinder. Für 
Gefangene aus nordbayerischen 
Justizvollzugsanstalten finden 
entsprechende Seminare bereits 
seit 1977 statt, für Gefangene aus 
südbayerischen Justizvollzugsan-
stalten seit 2011.

Die Seminare bestehen aus zwei Teilen (Vor- und 
Hauptseminar 3 / 10 Tage) und finden außerhalb der 
Justizvollzugsanstalten statt. Einmal als Hafturlaub 
und zum anderen als Haftunterbrechung, welche bei 
Abschluss des Seminares auf die Haftzeit angerechnet 
werden kann. Teilnehmen können Paare, die nach der 
Haft des Partners wieder als Familie mit ihren Kindern 
zusammen leben wollen.

AnsprechpartnerInnen für interessierte Inhaftierte 
sind die evangelischen GefängnisseelsorgerInnen der 
jeweiligen Justizvollzugsanstalt. Aber auch Vollzug-
inspektorInnen, Sozialdienste oder andere, denen die 
Zukunft der durch die Haft getrennten Familien von 
Bedeutung ist, ermutigen geeignete KandidatInnen 
zur Teilnahme.

Finanziert werden die Seminare durch das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz. Doch auch das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, das Dia-
konische Werk Bayern der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern und der Bayerische Landesverband 
für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe e.V. 
beteiligen sich mit ihren Mitteln an der Finanzierung. 
Nicht zuletzt bringen auch die jeweiligen Träger Ei-
genmittel mit ein.

Ehe und Familie stehen nach Art. 6 des Grundgesetzes 
und nach Art. 124 der bayerischen Verfassung unter 
dem besonderen Schutz des Staates.

Die Haftsituation bringt für die betroffenen Familien 
außergewöhnliche Belastungen mit sich, die sie nur 
schwer allein bewältigen können.

Die Familienseminare bieten Hilfen bei der Bewäl-
tigung dieser schwierigen Situation an. Die Arbeit 
auf den Seminaren orientiert sich dabei an folgenden 
Zielen: Im Mittelpunkt steht das Bemühen, Familie 
und Partnerschaft wieder für alle TeilnehmerInnen 
(er-) lebbar zu machen. Dies bedeutet:

 � Ermöglichen von neuen Erfahrungen im Umgang 
miteinander

 � Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und der 
Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder, ins-
besondere auch der Kinder

 �  Klärung der Erwartungen an PartnerInnen und 
Kinder

 � Klärung von Belastungen für die Partnerschaft aus 
der Vergangenheit

 � Erkennen von und Umgang mit haftbedingten 
Veränderungen

Fo
to

: s
ib

lin
g 

pi
xa

ba
y



17Bayerische Sozialnachrichten 4/2019

Prax iS

 � Entwickeln einer gemeinsamen, realistischen Zu-
kunftsperspektive

Das gemeinsame Leben und Lernen unter einem 
Dach - sowohl der Familien als auch der TeamerIn-
nen- unterstützt das bewusste Erleben des Mitein-
anders sowie des eigenen Verhaltens. Es ermöglicht 
so Veränderungsprozesse, die letztlich dem Ziel der 
Resozialisierung dienen.

Die Familienseminare stellen so auch einen Aspekt im 
Übergangsmanagement dar und fördern den Erhalt und 
die Stärkung von familiären Bindungen, die den Inhaf-
tierten eine Rückkehr in Familie und Gesellschaft er-
leichtern und ebenso erneuter Straffälligkeit vorbeugen.

Die Kinder der TeilnehmerInnen und ihre Bedürfnisse 
spielen im Ablauf des Seminares eine ebenso große 
Rolle wie der der Eltern. Die für die Kinder zuständi-
gen TeamerInnen sind teils speziell ausgebildet und ha-
ben jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern in 
den unterschiedlichen Altersgruppen. So kann gezielt 
an den durch die Haft eines Elternteils entstandenen 
Defi ziten und Ängsten der Kinder altersspezifi sch gear-
beitet werden. Die Teilnahme der Kinder fördert zudem 
einen harmonischen Ablauf, sowie die Motivation der 
Eltern sich ihren „Dämonen“ zu stellen.

Es wird kognitiv, kreativ und spielerisch gearbeitet, 
um (kognitive, emotionale u. praktische) Potentiale 
sichtbar zu machen. Mit diesen Potentialen sollen die 
Familien dann an ihrer eigenen Zukunft arbeiten.

Befreit von Alltagsaufgaben und den Mauern der 
Anstalten können die TeilnehmerInnen sich auf ihre 
eigenen, vor allem emotionalen Bedürfnisse und die 
ihrer PartnerInnnen und Kinder leichter einlassen, 
andere Denkweisen zulassen und neue Prioritäten in 
ihrem Leben erarbeiten. Die TeilnehmerInnen danken 
es mit großer Ehrlichkeit und emotionaler Sichtbarkeit, 
was den Weg zu gegenseitigem Verständnis und einer 
gemeinsamen Zukunftsvorstellung ebnet.

Das Vorseminar dient dem gegenseitigen Kennenlernen 
von TeilnehmerInnen und dem Betreuungspersonal 
sowie dem Kennenlernen der Seminarstruktur bzw. 
des Seminarablaufs. Darüber hinaus werden erste in-
haltliche Arbeitsschritte unternommen. In getrennten 
Eltern- sowie   Kinder- und Jugendgruppen werden 
Themen erarbeitet, die sie jeweils beschäftigen, ob 
bereits vorher oder erst durch die Haft entstanden. 
Sehr häufi ge Themen sind Verlustängste, Entfremdung, 
Vertrauensverlust, Schuldgefühle, Kommunikation, 
Emotionalität und Rollenverteilungen.

Das Hauptseminar greift diese Themen methodisch 
aufbereitet und in gezielter zeitlicher Reihenfolge 
auf, um eine positive Entwicklung und Veränderung 
bereits im Seminar erlebbar zu machen.  Die Grup-
penstrukturen aus dem Vorseminar bleiben erhalten 
und werden durch viele Aktivitäten aller Familien 
gemeinsam ergänzt. Der Austausch der Familien un-
tereinander, der Kinder, der Frauen und der Männer ist  
ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf das Verstehen 
der Bedürfnisse der anderen und der Annahme von 
Veränderungen.

In den 10 Tagen des Hauptseminares wachsen Familien 
sichtbar wieder zusammen, entdecken Gewohntes, 
aber auch Neues, probieren neu Gelerntes aus, haben 
bisher Unausgesprochenes in einer gestützten Situation 
benannt. Sie haben Teil an den jeweiligen Erfahrungen 
der Trennung durch die Haft, verlieren einen Teil ihrer 
Angst vor der Rückkehr in die Familie und sind zuver-
sichtlicher nach der Haft nicht wieder in Sackgassen 
zu laufen, die ihre Beziehungen gefährden.

Am vorletzten Tag erhalten alle Familien eine in-
dividuelle Rückmeldung über ihre Teilnahme. Eine 
respektvolle Einschätzung ihrer Potentiale und Verän-
derungsbedarfe. Zudem werden ihnen Ansprechpart-
nerInnen und Beratungsstellen in ihrer Heimatstadt 
entsprechend der Einschätzung und als Prävention 
mitgegeben.

Zu sehen was sich in den zehn Tagen verändert und die 
mittlerweile viele positive Rückmeldungen von wieder 
zusammenlebenden Familien sind nicht zuletzt einer 
der Gründe, warum sich das Team jedes Jahr aufs Neue 
mit großem Engagement und viel Freude den Familien 
ehrenamtlich widmet.

Das Team besteht aus fachlich äußerst kompetenten 
MitarbeiterInnen verschiedener Professionen, verfügt 
zudem über ein hohes Maß an Lebenserfahrung und 
Einfühlungsvermögen in die besondere Situation von 
Inhaftierten und deren Familien, sowie speziell in die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den 
verschiedenen Altersgruppen.

Frank Jaegers 
Dipl. Sozialarbeiter
Bereichsleitung
Diakonisches Werk rosenheim
frank.jaegers@sd-obb.de
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Die Möglichkeit der Abwendung einer Ersatzfreiheits-
strafe durch Ableistung gemeinnütziger Arbeitssunden 
ist in Bayern ein etablierter und bewährter Bestandteil 
im Sanktionssystem. Eine Vielzahl sozialer Träger 
vermitteln und koordinieren die gemeinnützige Arbeit 
und stellen entsprechende Einsatzmöglichkeiten zur 
Verfügung. 

Gelingt es die Haft abzuwenden, ist dies nicht nur 
positiv für den Betroffenen, die Haftvermeidung birgt 
auch für Staat und Gesellschaft eine Reihe sozialer und 
finanzieller Vorteile. Durch die Ableistung gemeinnüt-
ziger Arbeitsstunden wird sowohl dem Strafgedanken 
Rechnung getragen, als auch eine Wiedergutmachung 
im Sinne des Allgemeinwohles ermöglicht. Dabei 
werden Prisonisierungsschäden, wie zum Beispiel 
der Verlust von Arbeit oder Wohnung, mit allen ihren 
Folgekosten vermieden, der Strafvollzug angesichts 
Überbelegung und wenig sinnvollen Kurzstrafen 
entlastet sowie Haftkosten und somit Steuergelder 
gespart. 

Da die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit aber nicht 
in allen Fällen möglich oder sinnvoll ist, führte das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im September 
2018 die Geldverwaltung als weitere Möglichkeit zur 
Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe nach niedersäch-
sischem Vorbild ein. In Kooperation mit der Staatsan-
waltschaft München I und der Münchner Zentralstelle 
für Straffälligenhilfe (MZS) wurde dieses Angebot 
im Rahmen einer einjährigen Projektphase getestet.1

Ist ein Verurteilter, trotz Zahlungserleichterungen 
(Bewilligung einer Zahlungsfrist oder Zahlung in 
Teilbeträgen), nicht in der Lage seine Geldstrafe zu 
bezahlen, droht ihm die Ersatzfreiheitsstrafe. Um 
diese abzuwenden, kann er einen Antrag auf Haft-
vermeidung stellen. Wird dieser Antrag durch die 
Staatsanwaltschaft genehmigt, erfolgt die Zuweisung 
des Verfahrens an die Fachstelle der MZS.

Dort wird im Rahmen einer ausführlichen sozialpäda-
gogischen Anamnese und Beratung besprochen, inwie-
weit noch Möglichkeiten zur Tilgung der Geldstrafe 
bestehen. Die Ratenhöhe und die Laufzeit der Zahlung 

werden dabei auf Grundlage der persönlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Situation des Verurteilten 
sowie der Höhe der verhängten Geldstrafe ermittelt. 
Im Bedarfsfall übernimmt die MZS anschließend die 
Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft. Sobald 
eine Einigung erzielt wurde, wird die Einrichtung 
einer Teilabtretungserklärung über den jeweiligen So-
zialleistungsträger (beispielweise Jobcenter, Agentur 
für Arbeit, Rentenversicherung) organisiert. So wird 
die Bezahlung der Geldstrafe verbindlich geregelt. 
Im weiteren Verlauf überprüft die Fachstelle der MZS 
den monatlichen Geldeingang und leitet die Raten 
bis zur vollständigen Tilgung der Geldstrafe an die 
Landesjustizkasse weiter.

Während der gesamten Laufzeit der Geldverwaltung 
steht die Fachstelle der MZS allen Verfahrensbetei-
ligten zudem unterstützend und begleitend zur Seite, 
beispielsweise bei Zahlungsschwierigkeiten des 
Verurteilten oder bei Belangen hinsichtlich der Verur-
teilung und der Haftvermeidung. Aufgrund der meist 
vorliegenden Multiproblemlagen und der prekären 
Lebenssituationen der Verurteilten sind in der Regel 
weitere Hilfestellungen und Unterstützungsmaßnah-
men für eine möglichst langfristige Stabilisierung und 
Resozialisierung notwendig.

Seit Einführung des Angebotes Ende 2018 wurde bei 
mittlerweile insgesamt 87 Verfahren (Stand: August 
2019) die Geldverwaltung eingeleitet. Die Laufzeit 
der Geldverwaltung beträgt aktuell durchschnittlich 
28 Monate; die monatliche Rate durchschnittlich 
56,- Euro. In den Verfahren wurde eine Geldstrafe in 
Höhe von durchschnittlich 1.564,- Euro (zwischen 
90,- Euro bis knapp 7.600,- Euro) verhängt. Hier zeigt 
sich ein generelles Problem bei der Bemessung von 
Geldstrafen. Denn häufig orientiert sich der, für einen 
Tagessatz individuell festgelegte, Geldbetrag nicht am 
realen Einkommen des Verurteilten. Gerade Bezieher 
von Sozialleistungen werden somit im Vergleich zu 
besser Verdienenden unverhältnismäßig hart bestraft 
und sind letztlich häufig nicht in der Lage ihre Geld-
strafe (in einem angemessenen Zeitraum) zu bezahlen. 

Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe 
durch Geldverwaltung

1Während der Projektphase werden ausschließlich männliche 
Erwachsene im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft 
München I hinsichtlich der Geldverwaltung beraten.
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Um verträgliche Raten vereinbaren zu können und um 
möglichst viele Geldstrafenschuldner mit der Geldver-
waltung zu erreichen, kann durch die Fachstelle der 
MZS eine Laufzeit der Raten von bis zu 36 Monaten, 
ohne weitere Absprache mit der Staatsanwaltschaft, 
vereinbart werden. Längere Laufzeiten sind nach Ab-
stimmung möglich, jedoch selten sinnvoll.
 
Bei den meisten Geldverwaltungen (74 Prozent) wurde 
eine Teilabtretung von Arbeitslosengeld-II-Leistungen 
durch das Jobcenter eingerichtet. Des Weiteren wurden 
zumeist Teile von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, der Sozialhilfe, des Arbeitslosengeld 
I oder von Rentenbezügen abgetreten. 

Entwicklung der Geldverwaltung 

Im Rahmen der Geldverwaltung wurden bislang (ei-
gentlich als uneinbringlich eingestufte) Geldaufl agen 
in Höhe von knapp 20.400,- Euro entrichtet. Dadurch 
konnten insgesamt bereits über 800 Hafttage vermie-
den werden.

Da fast alle Laufzeiten der Geldverwaltung den Zeit-
raum der Projektphase überschreiten, kann aktuell 
nur in sehr geringem Umfang über bereits beendete 
Verfahren berichtet werden. Von insgesamt sieben 
abgeschlossenen Verfahren wurde in drei Verfahren 
die gesamte Geldstrafe bezahlt. Drei Verfahren wurden 
an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben, nachdem 
in zwei Verfahren die Geldstrafe zum Teil beglichen 
wurde. In einem Verfahren leistet der Verurteilte nun 
gemeinnützige Arbeitsstunden. Dabei wird er weiter-
hin von der Fachstelle der MZS betreut.

Die Anbindung der Geldverwaltung an eine Fach-
stelle zur Vermittlung gemeinnütziger Arbeit ist im 
Übrigen eine bayerische Besonderheit und erzeugt 
sinnvolle Synergieeffekte: denn stellt sich beispiels-

weise im Erstberatungsgespräch oder während des 
laufenden Verfahrens heraus, dass die Geldverwaltung 
nicht (mehr) durchgeführt werden kann oder nicht 
(mehr) sinnvoll ist, kann nahtlos die Vermittlung in 
gemeinnützige Arbeit geprüft und gegebenenfalls 
durchgeführt werden. Gleiches gilt für den Wechsel 
von der Ableistung gemeinnütziger Arbeitsstunden 
zur Geldverwaltung. Bei mehreren Verfahren oder 
hohen Geldstrafen ist zudem die Kombination beider 
Erledigungsformen möglich.

Durch dieses Angebot „aus einer Hand“ wird unnöti-
ger Zeitverlust durch „wandern“ im Hilfesystem ver-
mieden und Abbrüche des Beratungsprozesses durch 
die Klienten werden reduziert. Aufgrund der langjähri-
gen Erfahrungen bei der Vermittlung in gemeinnützige 

Arbeit kann die Fachstelle zudem 
auf ihr bestehendes Know-How 
im Umgang mit Geldstrafen-
schuldnern zurückgreifen sowie 
die bereits bestehenden Kontak-
te und Kooperationen mit der 
Staatsanwaltschaft und anderen 
Behörden nutzen.

Abschließend kann gesagt wer-
den, dass die Geldverwaltung, in 
Ergänzung zur gemeinnützigen 
Arbeit, ein sinnvolles, geeigne-
tes und erfolgreiches Mittel zur 
Haftvermeidung darstellt. Mit 
Hilfe der verschiedenen Erledi-

gungsformen werden nicht nur mehr Verurteilte er-
reicht, deren individuellen Problemlagen wird zudem 
mehr Rechnung getragen. Dies erhöht wiederum die 
Wahrscheinlichkeit einer zügigen und vollständigen 
Erledigung der Strafe. Für eine gelungene Einleitung 
und Durchführung ist jedoch bei beiden Erledigungs-
varianten sowohl eine intensive sozialpädagogische 
Begleitung der Verurteilten, als auch eine enge Ko-
operation mit allen am Verfahren beteiligten Behör-
den, Leistungsträgern und sonstigen Einrichtungen 
notwendig. 

Nicole Lehnert 
Dipl. Sozialpädagogin, kriminologin M.a. 
leitung Münchner Zentralstelle für 
Straffälligenhilfe    
träger: kath. Männerfürsorgeverein 
München e.V.                         
e-Mail: nicole.lehnert@kmfv.de
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20 Jahre „Frei-Raum“ für inhaftierte Frauen
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), Landes-
verband Bayern feierte im Herbst 2018 ein besonderes 
Jubiläum: 20 Jahre „Frei-Raum“. Frei-Raum ist ein 
ressourcenorientiertes Haftentlassungsvorbereitungs-
projekt für in Aichach inhaftierte Frauen. Dank einer 
großzügigen Spende von ZONTA International  startet 
der SkF 1999 eine Initiative inhaftierten Frauen aus 
Aichach einen freien Raum zu schaffen, in welchem 
die Frauen sich ressourcenorientiert auf ihre Entlassung 
vorbereiten sollten. Da weibliche Delinquenz und In-
haftierung ein relativ seltenes Phänomen ist,  trifft eine 
straffällige Frau die Stigmatisierung ungleich schwerer 
als einen Mann. Daher gestaltet sich auch die Rückkehr 
in die Gesellschaft oft schwieriger.

Das Projekt wurde gemeinsam 
mit dem damaligen Leiter der 
JVA Aichach, der Kollegin des 
dortigen Sozialdienstes und 
externen Therapeutinnen vor 
dem Hintergrund vieler auf-
fälliger Gemeinsamkeiten in 
den Biographien straffälliger 
Frauen, konzipiert. 

So hatten die Frauen „häufi g 
gewalttätige Väter und Part-
ner, die ihre Familie schlecht 
oder gar nicht versorgt und 
ihre Frauen und Töchter oft-
mals sexuell missbraucht ha-
ben. Sie haben ihre eigenen 
schwachen, gedemütigten, 
abhängigen Mütter erlebt und 
sich selbst wiederum Männern 
unterworfen.1 Auffälligkeiten, 
die bei vielen straffällig gewordenen Frauen beobachtet 
werden können, reichen von einem unzureichenden 
Selbstwertgefühl, einer fehlenden Abgrenzungskom-
petenz, Erfahrungen von Gewalt und/oder sexuellem 
Missbrauch, eine frühe Abhängigkeit vom Partner bis 
hin zu einer resignativen Konfl iktbewältigung durch 
Flucht in Sucht und Krankheit. 

Daher zielte das Projekt auf eine intensive Auseinan-
dersetzung der Frauen mit der eigenen Biografi e, um 
sich ihrer persönlichen Stärken und Ressourcen be-
wusst zu werden. In einer Justizvollzugsanstalt (JVA), 
deren Alltag von strengen Regelungen und Kontrolle 
bestimmt ist, gehen in der Regel Selbstständigkeit und 

Selbstwertgefühl, falls jemals vorhanden gewesen, 
verloren. Genau diese Eigenschaften sind es aber, 
die für einen Start nach der Haftentlassung dringend 
erforderlich sind. 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Wahl des 
Tagungshauses gerichtet. Die Entscheidung fi el auf 
ein kleines Tagungshaus in der Trägerschaft eines 
Ordens in einer ausgesprochen ländlichen Idylle. Die 
diesbezüglichen Vorüberlegungen stellten sich als 
richtig heraus. Die Frauen genießen nach der Hektik 
und dem permanenten Lärmpegel in der JVA die Ruhe 
des idyllisch gelegenen Tagungshauses am Waldrand. 
Auch ist die alleinige Nutzung des Tagungshauses für 
den Ablauf des Projektes wichtig. 

Ein Einblick auf unserer Feier, mit Ministerialdirigent Peter Holzner, Leiter Justizvollzug im 
Bayerischen Staatsministerium de r J ustiz, de r das  P rojekt Frei-Raum v on Anfang an be gleitete.                     

Ein großer Gewinn für das Projekt ist auch die Be-
reitschaft der Ordensschwestern, sich auf die Frauen 
einzulassen. Sie nehmen die Frauen nicht nur ganz 
herzlich an, sondern lassen sich jederzeit auf ein Ge-
spräch mit ihnen ein.

Schwerpunkte der Arbeit in den vier Tagen der Haftent-
lassungsvorbereitung ist die Besinnung auf vorhandene 
und zu nutzende Ressourcen, die Förderung der Kör-
perwahrnehmung durch einfache Körperübungen, das 
Erkennen der eigenen Grenzen und der Umgang damit, 
aber auch die Erkenntnis, wie wichtig und legitim 
es ist, Grenzen zu setzen. Ein weiterer Schwerpunkt 
dieser vier Tage ist das Erleben der eigenen Person in 

Foto: SkF



21Bayerische Sozialnachrichten 4/2019

Prax iS

Lydia Halbhuber-Gassner
fachreferentin - gefährdetenhilfe,  
adoptions- und Pflegekinderdienste, 
häusliche gewalt
e-Mail: halbhuber-gassner@skfbayern.de

der Gruppe: das Eingehen auf Eigenheiten der einzel-
nen, das Reflektieren des eigenen Handelns und das 
Übernehmen von Verantwortung für das eigene Tun.2 

Die Hauptarbeit für jede Frau besteht im Legen der 
eigenen Lebenslinie mit ihren Höhen und Tiefen, die 
symbolisch mit Hilfe eines Seiles dargestellt wird. 
Mit dem reichlich vorhandenen Angebot an Symbolen 
können die Frauen entlang dieser Lebenslinie ent-
scheidende Punkte ihres Lebens markieren. Darüber 
hinaus haben sie die Aufgabe ein nahes und ein weiter 
entferntes Ziel für die Zeit nach der Entlassung  zu 
visualisieren. Die Therapeutinnen begleiten jede ein-
zelne Frau während dieser Arbeit an ihrer Lebenslinie 
mit dem Ziel, dass jede für sich herausfindet, was sie 
für die Erreichung ihres Zieles benötigt. Während 
der gesamten Maßnahme werden die Frauen immer 
wieder daran erinnert Verantwortung für sich selbst 
zu übernehmen.

Ungestörte Spaziergänge im Wald und die kleine 
Schönstattkapelle bieten den Frauen die Möglichkeit, 
sich zurückzuziehen und ohne störende Reizüberflu-
tung die Ergebnisse der Arbeitseinheiten zu verarbei-
ten.

Trotz der Unterschiede bezüglich des sozialen Hinter-
grundes, des Alters und des Bildungsniveaus entsteht 
in den vier Tagen in der Regel ein großes Gruppenzu-
sammengehörigkeitsgefühl und jede Frau wird in ihrer 
Eigenheit mit ihren Schwächen und Stärken akzeptiert 
und integriert.

Sowohl die Erfahrungen der vergangenen Jahre, als 
auch die jeweils anschließende Auswertung in der 
JVA Aichach, führen stets zu einer Fortschreibung der 
konzeptionellen Arbeit. Das Grundkonzept wurde über 
die Jahre beibehalten. Entsprechend der gesammelten 
Erfahrungen wurde es jedoch in Details ergänzt und an 
die Erfordernisse der jeweiligen Gruppe angepasst. Es 
kamen neue Themen hinzu, die für die Teilnehmerin-
nen im Vordergrund standen. Exemplarisch werden 
zwei Schwerpunkte herausgegriffen:

Ein in den meisten Gruppen wiederkehrendes wichti-
ges Thema war die auf sich geladene Schuld durch die 
Straftat den eigenen Kindern gegenüber. Die Frauen 
beschäftigte die Frage, wie sie mit dieser Schuld um-
gehen könnten, aber auch wie sie diese ihren Kindern 
verständlich machen können.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass vor 
allem die Lebensflussarbeit, die das eigene Leben 
aus neuer Perspektive aufgreift, für die meisten eine 
sehr bereichernde und wichtige Erfahrung war. Die 
Frauen konnten ihr Bewusstsein schärfen und ein 
Gefühl entwickeln für Stärken, die sie durch die Be-
wältigung der Krisen entwickelt hatten, aber auch für 
die Themen, die sie vermutlich auch in der Zukunft 
noch begleiten werden, wie zum Beispiel ein zu hoher 
Anspruch an sich selbst, fehlende bzw. unangemessene 
Abgrenzung, zu wenig Achtsamkeit für die eigenen 
Bedürfnisse usw.

Über die Jahre hinweg kann festgestellt werden, dass 
die Frauen  es zu schätzen wissen,  Zeit und Raum 
für sich zu haben, sich mit eigenen Themen und Be-
dürfnissen zu beschäftigen – eben einen Freiraum zu 
bekommen. Spürbar war auch, dass einige mit sich und 
anderen nachsichtiger wurden, dass sich die schwarz/
weiße Sichtweise sowie der Anspruch, nie mehr Fehler 
machen zu dürfen, relativierten. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Frauen dadurch den Druck, dem sie sich aus-
gesetzt fühlen, reduzieren können. Körperarbeit und 
das ganz konkrete Ausprobieren der eigenen Grenzen 
waren ebenfalls wichtig, um bei Entscheidungen 
neben dem Verstand auch andere Sinne zuzulassen. 

Der SkF Landesverband Bayern weiß es sehr zu 
schätzen, dass Frei-Raum seit 20 Jahren ausschließlich 
Dank der finanziellen Unterstützung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz möglich ist, aber auch 
dank der Bereitschaft der Therapeutinnen sich auf das 
„Abenteuer“ vier Tage lang gemeinsam mit dem Frau-
en in einem Tagungshaus zu verbringen. Dies bedeutet 
eine zeitlich, aber auch persönlich sehr intensive Zeit, 
die von allen Beteiligten sehr viel abverlangt. 

Mit der kleinen internen Feier nutze der Landesverband 
die Gelegenheit um allen Beteiligten für die Jahrzehnte 
lange vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken und 
gleichzeitig einen Rückblick auf das Projekt und 
seine Entwicklung zu gewähren.

1 van den Driesch, Danielle/ Kawamura, Gabriele: Straffällige Frauen - Lebenslagen und Hilfeangebote in: Neue Kriminalpolitik 1/1995; S. 33 – 36
2 Halbhuber-Gassner, Lydia „Vom Hofgang zum aufrechten Gang – Das Projekt „Frei-Raum“ in Gabriele Kawamura-Reindl, Lydia 
Halbhuber-Gassner, Cornelius Wichmann (Hrsg.): „Gender Mainstreaming – ein Konzept für die Straffälligenhilfe=“
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In Folge der gesetzgeberischen Entscheidung zum 
Ruhen der Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-
versicherung gemäß SGB 5 § 16 Abs. 1 Nr. 4 war es 
bereits vor der Föderalismusreform 2006, bei der die 
Zuständigkeit für den Justizvollzug (JV) in den Bereich 
der Bundesländer übertragen wurde, erforderlich, 
durch den Justizvollzug (JV) medizinische Behand-
lungs- und Versorgungsmöglichkeiten aufzubauen, 
um die Versorgung der Insassen des Strafvollzuges 
mit medizinischen Leistungen sicherzustellen. Das 
Strafvollzugsgesetz (StVollzG) Bund sowie die nach 
der Förderalismusreform 2006 entstandenen Strafvoll-
zugsgesetze der Länder enthalten daher Regelungen 
zur medizinischen Versorgung. Grundlage dieser 
Regelungen ist das sogenannte Äquivalenzprinzip, 
nachdem die medizinischen Leistungen für Gefangene 
im JV gleichwertig zu den Versorgungsleistungen sein 
sollen, die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung erhalten. Diese Regelung greift letztendlich 
zurück auf SGB 5 § 12 Wirtschaftlichkeitsgebot, in 
dem festgelegt wird, dass medizinische Leistungen 
für gesetzlich Krankenversicherte ausreichend, zweck-
mäßig, hinreichend (das Maß des Notwendigen nicht 
überschreitend) und wirtschaftlich sein müssen. Über-
setzt bedeutet dieses, dass weder Wunschleistungen 
zu Lasten des Kostenträgers erbracht werden dürfen, 
noch notwendige Versorgungen unterlassen werden. 

In Bezug auf die medizinische Versorgung im JV sind 
diese Regelungen jedoch nicht ausreichend. StVollzG 
Bund und die Strafvollzugsgesetze der Länder stellen 
grundsätzlich klar, dass die Aufgabe des JV neben 
der Freiheitsentziehung die resozialisierende Betreu-
ung der Insassen ist. Exemplarisch sei das Bayrische 
Strafvollzugsgesetz Art. 2 zitiert: „Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient dem Schutz der Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten. Er soll die Gefangenen befähigen, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen (Behandlungsauftrag).“ 

Dieses macht nun weitere Aspekte der medizinischen 
Betreuung im JV wichtig, wie medizinische Maßnah-
men der Resozialisierung z.B. zur Tattooentfernung 
oder zur Versorgung von entstellenden Merkmalen zur 
Vermeidung von Straftaten nach StGB § 86a. Nach 
BayStVollzG gilt: „Mit Zustimmung des oder der 
Gefangenen soll die Anstalt ärztliche Behandlungen, 
insbesondere Operationen oder prothetische Maßnah-
men durchführen lassen, die ihre soziale Eingliederung 
fördern. ...“ Die anderen Bundesländer regeln ähnlich.

äquivalenzprinzip

Die Formulierungen der Landesstrafvollzugsgesetze 
zur Ausgestaltung des Äquivalenzprinzips unter Be-

Umsetzung des 
äquivalenzprinzip 
und teil der 
resozialisierenden 
vollzuglichen
Behandlung

Medizinische Versorgung 
im Justizvollzug
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zugnahme auf die Regelungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entsprechen international geltenden 
Standards (Europäische Antifolterkonvention (CPT); 
UN-Antifolterkonvention, Nelson Mandela Rules) 
zur vollzugsmedizinischen Versorgung. Gleichwohl 
lässt diese Regelung in mehrerlei Weise Raum für 
Interpretationen. So ist der Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung, die Zugänglichkeit und die Qualität der 
Leistung sowie die Prozessabfolge im Bereich der 
Leistungserbringung zu betrachten. In Bezug auf die 
Ergebnisqualität ist zu fragen, ob Krankheitsbilder, die 
draußen nach gewissen Standards behandelt werden 
mit dem gleichem Ergebnis bzw. Erfolg innerhalb der 
Mauern versorgt werden. Hierzu liegen bisher so gut 
wie keine Daten vor.

resozialisierende aspekte der 
vollzugsmedizinischen Versorgung

Bekannt ist, dass bestimmte Krankheitsbilder mit ver-
mehrtem kriminogenen Auffälligkeiten einhergehen. 
Dieses betrifft insbesondere die Suchterkrankungen, 
die in Abhängigkeit von der Suchtsubstanz u.a. zu 
Enthemmungen und zu Gewaltdelikten führen, als auch 
zur sogenannten Beschaffungskriminalität. Sind derar-
tige Störungen nun medizinisch oder vollzuglich fest-
gestellt, bedarf es einer fach- und leitliniengerechten 
medizinischen Versorgung. Hier sei beispielsweise die 
Abhängigkeit von Opiaten als Musterbeispiel für ein 
entsprechendes Störungsbild genannt. Es ist der Opiat-
substitutionsbehandlung in geeigneten Fällen nach den 
Richtlinien der Bundesärztekammer in Verbindung mit 
den Regelungen der Betäubungsmittelverschreibungs-
verordnung zugänglich. Inzwischen ist als gesichert 
davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Heilung 
der chronischen Erkrankung nicht möglich ist. Selbst in 
konsumfreien Phasen drohen Rückfälle. In vielen Fäl-
len ist die initial abstinenzorientierte Behandlung d.h. 
das frühzeitige Ausschleichen des Substituts deshalb 
keine geeignete Vorgehensweise im JV. Im Rahmen 
der Priorisierung der Behandlung ist vielmehr darauf 
zu achten, dass zunächst eine stabile Lebenssituation 
erreicht wird, in denen der Konsument/ Erkrankte auch 
während der Inhaftierung wieder in die Lage versetzt 
wird, sein Überleben zu sichern, am Sozialleben 
teilzuhaben, Beikonsum zu reduzieren und sich auf 
die Resozialisierungsbehandlungen des JV einzulas-
sen. Dieses schließt die Diagnostik/Behandlung sich 
typischerweise mit dem Opiatkonsum ergebender 
Ko-Erkrankungen wie Infektionserkrankungen durch 
blutübertragbare Viren wie Hepatitis C und HIV ein.

Ein weiteres typisches Beispiel für eine vollzugsme-
dizinisch relevante Störung ist die Psychose. Durch 

die unkontrolliert auftretenden Verhaltensweisen im 
Rahmen eines Wahns kann es zu schwerwiegenden 
Straftaten kommen. Sofern nicht im Verfahrens gemäß 
§§ 20, 21 StGB in Verbindung mit § 63 eine Maßregel 
ausgesprochen wird, landen derartige Straftäter in lan-
gen Freiheitsentziehungen im Gefängnis. Psychotische 
Störungen sind nun wiederum einer medizinischen 
Versorgung nach häufig aufwendiger Motivationsphase 
mit ressourcenintensivem Personaleinsatz einer medi-
zinischen Versorgung zugänglich. Ist die Wahnsituation 
kontrolliert, sind nicht selten Teilnahmen an sonstigen 
resozialisierenden Behandlungen möglich. Auch diese 
Erkrankungen verlaufen üblicherweise schubweise und 
es besteht nach Absetzen der Medikation das Risiko 
des Neuauftretens von Schüben. 

Weiterhin ist in Bezug auf vollzugsmedizinisch reso-
zialisierende aber auch versorgende Behandlung die 
zahnmedizinische Versorgung zu nennen. Hier entste-
hen regelmäßig große Aufwände, da Inhaftierte zum 
Haftantritt gehäuft umfangreich sanierungsbedürftige 
Gebiss-/Zahnzustände aufweisen. Neben der Wie-
derherstellung der Kaufunktion, der Beseitigung von 
chronischen Entzündungen dient die Zahnsanierung 
auch, gerade wenn es sich um sichtbare Anteile des 
Gebisses handelt, einer Verbesserung der Resoziali-
sierungsbedingungen.

Bei der Versorgung von chronischen Infektionen hier 
der Hepatitis-C-Infektionen, die inzwischen komplett 
als heilbar gilt, kann erreicht werden, dass Krankheits-
folgen vermieden werden und damit z.B. zukünftige 
Arbeitsausfälle durch diese Erkrankungen oder die 
Notwendigkeit von hochkostenintensiven Sozialleis-
tungen nicht mehr entstehen. Unbehandelt führten 
derartige Erkrankungen typischerweise zu Leberzir-
rhosen und Leberkrebs. Diese Zustände sind einer 
Rehabilitation in den Arbeitsmarkt nicht förderlich 
bzw. machen diese unmöglich. Insofern führt auch hier 
eine stabilisierte Situation zu einer besseren Chance auf 
ein straffreies Leben in sozialer Verantwortung. Dieses 
betrifft gleichfalls eine kontinuierliche versorgte HIV-
Infektion, die zwar nicht heilbar ist, bei der aber ein 
nahezu unproblematisches Leben unter lebenslanger 
Medikation nach derzeitigem Wissensstand möglich 
ist. Selbst weitgehend normales Sexualverhalten und 
Familienleben einschließlich Zeugung/Geburt sind 
möglich.

Bisher wenig therapeutisch versorgt ist die Suchter-
krankung des Tabakrauchens. Hierfür werden gegen-
wärtig nur geringe Ressourcen aufgewendet und die 
Nichtraucherschutzgesetze greifen in ihren positiven 
Absichten nicht ausreichend in den JV durch. Sollte 



24  Bayerische Sozialnachrichten 4/2019

Straffäll igenhilfe

es gelingen, den Nikotinkonsum auch im JV deutlich 
zurückzudrängen, würden damit resozialisierende 
Bemühungen gestärkt und der Finanzbedarf zur Un-
terhaltung der Sucht reduziert.

Abzugrenzen ist, dass sich aus Protest gegen den JV 
gerichtete Verhaltensweisen im medizinischen Bereich 
auswirken. Der immer wieder auftretende Protest ge-
gen die Vollstreckung durch Ankündigung von Selbst-
mord-/Selbstverletzungshandlungen, das Querulieren 
gegen die mögliche Nahrungsversorgung oder das 
Überfl uten des Systems mit Anträgen/Schreiben sind 
typische vollzugsmedizinische Phänomene. Die me-
dizinische Versorgung wird regelmäßig in Beschwer-
deverfahren, Petitionen und Strafvollstreckungskam-
merverfahren überprüft. Gegen das Personal werden 
Strafanzeigen gestellt. Die Vollzugsmedizin ist deshalb 
gut beraten, eine sachgerechte fachliche Abklärung 
derartiger Umstände, die u.a. auf sekundären Krank-
heitsgewinn zielen, durchzuführen. 

Gegenüber diesem eher agierenden Verhalten sind 
auch aggravierende d.h. symptomunterdrückende Ver-
haltensweisen im vollzugsmedizinischen Kontext zu 
berücksichtigen. Wenn die Gefangenen den Eindruck 
haben, das beispielsweis Lockerungsentscheidungen 
durch Bekanntwerden von Substanz/ -konsum oder 
-abhängigkeit oder anderer gesundheitliche Störungen 
beeinträchtigt werden. In diesem Zusammenhang ist 
die Problematik der Schweigepfl icht des medizinischen 
Systems gegenüber der Vollzugsbehörde relevant. 
Die in den Gesetzen enthaltenen Offenbarungsrechte 
und –pfl ichten sind durch den medizinischen Dienst 
genau zu beachten. Nahezu regelmäßig stehen voll-
zugsmedizinische Mitarbeiter*innen vor der Proble-
matik, dass von der Vollzugsbehörde, den vollzuglich 
tätigen Kolleg*innen, ungerechtfertigte Anfragen zum 
Gesundheitszustand einzelner Gefangener gestellt wer-
den. Dieses gipfelt u.a. in unnötigen Bemerkungen über 
die Infektionsgefährlichkeit bei zu transportierenden 
Gefangenen. 

Bei der medizinischen Versorgung ist zu beachten, 
dass die Anstaltsärzt*innen in die Organisation der 
Anstalt integriert werden. Dieses gibt zwar einerseits 
einen gewissen Rückhalt bei Anwürfen gegen die me-
dizinische Versorgung, bringt sie jedoch regelmäßig in 
einen Rollenkonfl ikt zwischen ärztlich-versorgendem, 
heilend-/beratendem Handeln und den vollzugsmedi-
zinischen Aufgaben, die in der Problematik z.B. der 
Stellungnahme zu Disziplinarmaßnahmen oder dem 
Hören bei besonderen Sicherungsmaßnahmen gipfelt. 
Demgegenüber haben sie eine starke Rolle im Bereich 
der Folterprävention, da insbesondere bei Systemüber-

gängen während der dort vorgesehenen medizinischen 
Untersuchungen entsprechende Feststellungen über 
körperliche Folterzeichen oder seelische Befunde er-
hoben werden können. Dieses ist eine hoch anspruchs-
volle Aufgabe, die ggf. nur unter Hinzuziehung von 
Spezialisten bewältigt werden kann.

Zusammenfassende aspekte

Aus der Zusammenfassung der grundsätzlich rechtli-
chen Einordnung und den typischen vollzugsmedizi-
nischen Schnittstellen ist abzuleiten, dass ohne eine 
umfassende medizinische Betreuung die angestrebten 
Vollzugsziele nicht im gebotenen Umfang erreicht 
werden können. Dieses bedingt eine enge Zusam-
menarbeit und gleichzeitig klare Trennung zwischen 
medizinischem Dienst im JV und sonstigem Voll-
zugspersonal. Die klare Grenzziehung entsteht durch 
die medizinische Schweigepflicht, die allerdings 
nicht voll umfänglich wirksam wird. Zu beachten 
aus vollzuglicher Sicht ist hierbei, dass gerade in der 
vollzuglichen Diagnostikphase bei der Erstellung der 
Vollzugspläne Expertenwissen erforderlich ist, das 
die Zusammenhänge zwischen Krankheit und Straftat 
bei der Erstellung des Vollzugsplans berücksichtigt 
und würdigt. Dieses betrifft vielfältige Bereiche 
wie Suchtverhalten, Behinderungen, psychische 
Störungen, Infektionserkrankungen u.v.m. wozu im 
vorhergehenden Teil nur Teilaspekte exemplarisch 
dargestellt werden konnten. 

Besonders zu berücksichtigen ist in diesem Zusammen-
hang, dass das Zusammenspiel zwischen medizinischer 
Versorgung und resozialisierenden Maßnahmen nach 
Möglichkeit über den Entlassungszeitpunkt hinaus 
geplant und durchgeführt werden muss. Denn was 
nützt es, wenn bspw. eine Opiatsubstitution mit der 
Entlassung abreißt und der/die Inhaftierte ohne Woh-
nung wieder in seine ehemalige  Peergroup gerät und 
dort der Rückfall und auch im Zweifelsfall das Rezidiv 
einer Infektionserkrankung und neue Kriminalität 
vorprogrammiert sind. 

Dr. Marc Lehmann
ärztlicher Direktor 
Justizvollzugskrankenhaus Berlin 
in der JVa Plötzensee

email: marc.lehmann@jvapls.berlin.de



25Bayerische Sozialnachrichten 4/2019

Straffäll igenhilfe

Mütterlicher Alkoholkonsum in der Schwangerschaft 
hat für die betroffenen Kinder lebenslange Folgen. Die 
Symptome sind bis ins Erwachsenenalter sehr variabel 
ausgeprägt und werden als  „Fetale Alkohol-Spektrum-
Störungen (FASD)“ zusammengefasst. In Deutschland 
werden jährlich etwa 6.500 Kinder mit FASD geboren 
(etwa eines von 100 Neugeborenen).

Die betroffenen Personen zeigen erhebliche kognitive 
Defi zite. Die schulische Laufbahn und Ausbildungs-
versuche sind von Abbrüchen und Misserfolgen 
gekennzeichnet. Bereits das Erfassen von Regeln 
und Sinnzusammenhängen ist erschwert oder miss-
lingt den Betroffenen ganz. Die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit ist deutlich verringert. Lerninhalte, 
aber auch Absprachen und Zusagen werden schnell, 
oft am gleichen Tag, wieder vergessen. Die Risiken 
des eigenen Verhaltens können von Betroffenen nicht 
eingeschätzt werden. Die natürliche Angst vor Ge-
fahren fehlt. Weiteres Merkmal bei der Mehrzahl der 
Betroffenen ist ein geringes Distanzgefühl – selbst 
gegenüber fremden Menschen. Auch die betroffe-
nen Erwachsenen sind noch naiv, leichtgläubig und 
verleitbar. Jugendliche und junge Erwachsene mit 
FASD sind spontan nicht häufi ger delinquent als 
ihre Altersgenossen, lassen sich aber leichter für 
kriminelle Zwecke einspannen. Sie sind dann Mit-
läufer, nicht Initiatoren der Handlung (überwiegend 
Diebstahl, Sachbeschädigung), stehen für die anderen 
„Schmiere“. Da sie aus Erfahrungen nicht gut lernen 
können, geraten sie bald erneut in vergleichbare 
Schwierigkeiten. Werden sie zur Verantwortung 
gezogen, können sie das eigene Handeln weder ver-
stehen noch erklären. 

Es besteht der Verdacht, das ein erheblicher Anteil der 
inhaftierten jungen Erwachsenen von FASD betroffen 
sind. Dafür sprechen folgende Überlegungen: Die 
jungen Erwachsenen haben ein defi zitäres Gedächtnis. 
Einem Ladendiebstahl mögen Sozialstunden als Strafe 
folgen. Das ist aber bald vergessen, und es erfolgt ein 
erneuter Ladendiebstahl. Die Wiederholung der Tat 
wird in der Regel nicht auf die vorgeburtliche Alkohol-
schädigung und der nachfolgenden Gedächtnisstörung 
zurückgeführt, sondern auf Mutwillen des vermeintlich 
„hartnäckigen Wiederholungstäters“. Zudem sind die 
betroffenen Erwachsenen arglos und leicht verleitbar. 
Sind sind bei von anderen jungen Erwachsenen initi-
ierten Straftaten „dabei“.

Bislang fehlen Zahlen zum Anteil der jungen Er-
wachsenen mit FASD in Haft. Eine JVA in Westfalen 
ermöglichte den Autoren, jungen Erwachsenen in Haft 
den Fragebogen „FASQ“ vorzulegen. Der Fragebogen 
erfasst als Screeningverfahren typisches Verhalten von 
Menschen mit FASD. Ab einem bestimmten Skalen-
wert ist von FASD der auskunftgebenden Person aus-
zugehen. In einer Pilotuntersuchung wurden zunächst 
die inhaftierten jungen Frauen befragt. Von den 60 
inhaftieren Frauen waren 28 deutschsprachig. Diese 
Subgruppe wurde über die Studienziele informiert und 
gab durchweg gern Auskunft. Von den 28 befragten 
Frauen mit Deutschkenntnissen ereichten sechs einen 
Skalenwert, der dem Störungsbild FASD zugeordnet 
werden kann (21%). Die Straftaten, die zur Haftstrafe 
führten, reichten von Diebstahl bis Körperverletzung. 
Eine junge Frau äußerte sich ausführlicher und gab 
an, ihren Freund bei einem Raubüberfall begleitet zu 
haben. 

In dieser kleinen, ersten Studie bestätigt sich die 
Vermutung, dass junge Erwachsene mit FASD im 
Strafvollzug deutlich überrepräsentiert sind. Es dürfte 
von Bedeutung sein, dass professionelle Mitarbeiter 
in den JVA entsprechend damit rechnen, dass die be-
troffenen Inhaftierten auch bei etwa therapeutischen 
Maßnahmen nur langsam lernen und aufgrund ihrer 
Erkrankung Lerninhalte vergessen und Absprachen 
nicht einhalten können. 

Die Pilotstudie erfasste nur eine kleine Gruppe. Sie 
wird aussagekräftiger sein, wenn mehr Inhaftierte un-
tersucht werden und sich andere JVA‘s bereiterklären, 
bei einer breiter angelegten Studie mit zu tun.

Junge Erwachsene mit Fetaler 
Alkohol-Spektrumstörung (FASD) in Haft

Ludger Kaiser
facharzt Psychiatrie und Psychotherapie

facharzt für kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie

email: kaiser@tagesklinik-walstedde.de

Dr. Reinhold Feldmann
UkM-kinderklinik, Münster
email:feldrei@uni-muenster.de
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Strafentlassenenhilfe ist eine unerlässliche 
Brücke für die Resozialisierung
Arbeiterwohlfahrt. Es handelt sich 
um ein häufi g in Film und TV be-
handeltes Motiv: Menschen wer-
den teilweise viele Jahre nach ihrer 
Inhaftierung entlassen und müssen 
ihren Alltag wieder selber gestal-
ten und bewältigen; beispielsweise 
für sich und ihre Familien sorgen 
und mit Veränderungen sowohl 
technologischer als auch gesell-
schaftlicher Art zurechtkommen.

All dies kommt auch in der Reali-
tät auf Menschen zu, die aus dem 
Gefängnis kommen. Eine Wohnung 
finden, um eine Arbeitsstelle an-
nehmen zu können, ein Bankkonto 
einrichten, das Einwohnermeldeamt 
kontaktieren und vieles mehr ge-
hört zu den Dingen, die ehemalige 

Inhaftierte wieder oder in manchen 
Fällen auch erstmals „draußen“ zu 
erledigen haben. Hinzu kommen 
häufi g persönliche Schwierigkeiten 
wie Sucht, psychische Probleme oder 
Schulden. Außerdem gilt es, nicht er-
neut straffällig zu werden. Es handelt 
sich um eine Vielzahl und Vielfalt an 
Aufgaben, die in kurzer Zeit alleine 
zu schaffen, leicht überfordern kann. 
Deshalb ist es wichtig, für Strafent-
lassene, aber auch für Gesellschaft 
und Ämter, dass Einrichtungen der 
Strafentlassenenhilfe mit Rat und Tat 

begleitend zur Seite stehen. Träger 
sind häufi g die Wohlfahrtsverbände.

Ein Beispiel für mehrere ist die Zen-
tralstelle für Strafentlassenenhilfe 
(ZfS) Nürnberg, eine Trägergemein-
schaft aus Arbeiterwohlfahrt Kreis-
verband Nürnberg e.V., Caritasver-
band Nürnberg e.V., Stadtmission 
Nürnberg e.V., Justizvollzugsanstalt 
Nürnberg und Bayrischen Landes-
verband für Gefangenenfürsorge 
und Bewährungshilfe e.V.. „Unsere 
Arbeitsprinzipien sind unsere Ver-
schwiegenheit und Ihre Freiwillig-
keit.“ Mit diesem Satz wenden sich 
die Mitarbeiter*innen der ZfS auf 
ihrer Internetseite an Interessierte, 
die aus Nürnberg stammen bzw. nach 
ihrer Entlassung dort leben möchten.

Bereits seit 1971 gibt es diese An-
laufstelle, an die sich nicht nur Haft-
entlassene, sondern auch Inhaftierte 
sowie Menschen, denen Haft droht, 
wenden können. An jedem Wochen-
tag wird vormittags eine offene Bera-
tungsstunde angeboten. Zudem gibt 
es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
Nürnberg zwei Gruppenangebote: 
Dabei handelt es sich zum einen um 
die sogenannte Entlassgruppe, in der 
auf die Entlassung vorbereitet wird; 
in der „Budgetberatung“ lautet das 

Thema „Wie komme ich mit we-
nig Geld aus“. Für beide Gruppen 
erhält jeder Inhaftierte etwa acht 
Wochen vor seinem Haftende eine 
Einladung. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, sich einzeln beraten zu 
lassen, wenn beispielsweise Themen 
besprochen werden sollen, die ande-
re Teilnehmer*innen nicht betreffen. 

Grundsätzlich umfasst das Bera-
tungsangebot bei der ZFS: Hilfe 
bei psychosozialen Problemen und 
Krisenintervention, Hilfe bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche, Hilfe 
im Umgang mit Behörden insbe-
sondere Jobcenter und Sozialamt, 
Unterstützung bei der Vermittlung 
einer Notunterkunft, Beratung und 
Weitervermittlung bei Suchtprob-
lemen, Schulden und persönlichen 
Schwierigkeiten, Verhinderung wei-
terer Straffälligkeit.

Der Kontakt zwischen den Inhaf-
tierten, die an den Gruppen oder 
Einzelberatungen in der JVA teilneh-
men, besteht häufi g auch nach der 
Entlassung weiter, wenn Probleme 
auftauchen, die sie nicht alleine be-
wältigen können. Diese Aussicht 
ist eine Unterstützung für die Rat-
suchenden, damit wird dem kurz 
vor der Entlassung Stehenden der 
Übergang von der JVA zurück in den 
normalen Alltag erleichtert. Schließ-
lich ist gerade die erste Zeit nach der 
Entlassung entscheidend dafür, ob 
Resozialisierung gelingt.
Dabei stoßen die Berater*innen auch 
an ihre Grenzen: Für haftentlassene 
Menschen in Nürnberg, aber auch 
anderswo, ist es fast aussichtslos, 
eine eigene Wohnung zu fi nden, was 
wiederum Voraussetzung dafür ist, 
einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Prof. Dr. Thomas Beyer
Landesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt 
in Bayern

und dan
n?
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Sozialer Zusammenhalt in Gefahr: 
Wie stärken wir Vielfalt, Offenheit und Toleranz?
landesmitgliederversammlung des Paritätischen in Bayern beschäftigt sich 
mit den auswirkungen des rechtsrucks auf die Soziale arbeit 
Der Paritätische. Pegida-Aufmär-
sche, Wahlerfolge der AfD, Hetze im 
Internet, fremdenfeindliche Über-
griffe, der Lübcke-Mord – all dies 
zeigt, dass sich das gesellschaftliche 
Klima in Deutschland in den letzten 
Jahren verändert hat. „Die Grenze 
des Sagbaren hat sich verschoben“, 
stellte Prof. Dr. Rainer Fretschner, 
Professor für Soziale Arbeit an der 
Alice Salomon Hochschule Berlin, 
fest. Und wenn sich die Grenze des 
Sagbaren verschiebe, werde dies 
auch mit der Grenze des Machbaren 
geschehen. 

Warum ist diese Entwicklung gerade 
für Wohlfahrtsverbände besorgnis-
erregend? Margit Berndl, Vorstand 
Verbands- und Sozialpolitik des Pa-
ritätischen in Bayern, stellte in ihrer 
Rede die Verbindung zu den Grund-
werten des Verbands her: „Die Neue 
Rechte propagiert ein Gesellschafts-
bild, das von Aus- und Abgrenzung 
geprägt ist. Damit stellt sie unsere 
Grundwerte Vielfalt, Offenheit und 
Toleranz in Frage.“ 

Prof. Fretschner zeigte in seinem 
Vortrag auf, wie stark die „Ideolo-
gie der Ungleichwertigkeit“ dem 
Selbstverständnis Sozialer Arbeit 
als Menschenrechtsprofession wi-
derspricht: „Die Neue Rechte hat 
ein krudes Verständnis davon, was 
„normal“ ist. Menschen, die die-
sem Verständnis nicht entsprechen 
wie Homosexuelle, Menschen mit 
Beeinträchtigung oder Menschen 
mit Migrationshintergrund werden 
abgewertet und ausgegrenzt. Das 
heißt, wir müssen schon allein im 
Interesse unserer Klient*innen ge-
gen diese Vorstellungen eintreten. 

Aber auch aus reinem Egoismus. 
Denn wir werden nicht mehr nach 
unseren ethischen und professio-
nellen Standards arbeiten können, 
wenn diese Positionen mehrheits-
fähig werden.“

Aber sind diese Haltungen nicht 
eher eine Randerscheinung? Die 
Ergebnisse der Mitte-Studien und 
der Forschungen von Wilhelm 
Heitmeyer zu gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit legen einen 
anderen Schluss nahe: „In der Mitte 
unserer Gesellschaft gibt es einen 
Nährboden für die Positionen der 
Neuen Rechten.“ Und dieser wachse 
stetig an, wie Prof. Fretschner am 
Beispiel von Homosexuellenfeind-
lichkeit zeigte, die mittlerweile 40 
Prozent der Bevölkerung teile. Vor 
zehn Jahren lag der Anteil noch bei 
etwa einem Viertel. „Die von rechts 
gewollte Diskursverschiebung fi ndet 
längst statt.“

Was kann Soziale Arbeit tun? „Wir 
müssen klare Grenzen ziehen und 
auch mal konfrontativ sein. Akzep-
tierende Ansätze bspw. der Jugend-
arbeit sind gescheitert. Wir müssen 

für Demokratie eintreten und de-
mokratische Werte vermitteln“, riet 
Prof. Fretschner. In vier Workshops 
wurden weitere Informationen und 
Empfehlungen für spezifi sche Berei-
che gegeben: Digitale Kommunika-
tion, Umgang mit rechten Tendenzen 
bei Klient*innen, Mitarbeiter*innen 
etc., Instrumentalisierung sozialer 
Organisationen durch rechte Akteure 
und der Rollback im Gender- und 
Familiendiskurs. 

Der Paritätische in Bayern wird sich 
weiter mit diesem wichtigen Thema 
auseinandersetzen. Der Wunsch bei 
unseren Mitgliedern, ein klares Zei-
chen gegen rechts zu setzen und sich 
auszutauschen und zu vernetzen, 
wurde bei der Landesmitgliederver-
sammlung sehr deutlich. Gemein-
sam werden wir für unsere Grund-
werte eintreten: Vielfalt, Offenheit, 
Toleranz!

Foto: Der Paritätische

Die Veranstaltung wurde 
gefördert durch:
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„Von politischer Teilhabe kann keine Rede sein.“ 
Diakonie-Studie belegt: hartz iV schließt von politischer teilhabe aus. 
Diakonie. Dass das Vertrauen in 
Demokratie sowie in politische Par-
teien auch von der wirtschaftlichen 
Lage der Wählerinnen und Wähler 
abhängt, wurde in Studien zwar 
immer wieder nachgewiesen. In 
einer Studie sind der Evangelische 
Fachverband für Arbeit und soziale 
Integration (EFAS) und die Diakonie 
nun aber den Ursachen für diese Hal-
tung auf den Grund gegangen – und 
kommen zu einem erschreckenden 
Ergebnis. Das politische System, 
so die Verfasser, schließt eine nicht 
unbeachtliche Bevölkerungsgruppe 
von allen Formen sozialer, ökono-
mischer, kultureller und eben auch 
politischer Teilhabe aus.

Mehr als 70 von Langzeitarbeitslo-
sigkeit Betroffene wurden in der Stu-
die „Unerhört! Langzeitarbeitslose 
Nichtwähler melden sich zu Wort!“ 
befragt und liefern eine alarmieren-
de und erschütternde Analyse der 

Demokratiekrise aus der Perspek-
tive ausgegrenzter und abgehängter 
Menschen am Rand der Gesell-
schaft. „Alle Befunde, die wir aus 
dieser Studie herausfi ltern konnten“, 
so Franz Schultheis, Professor für 
Soziologie an der Universität St. 
Gallen, der die Studie wissenschaft-
lich begleitet hat, „verweisen darauf, 
dass unter diesen Bedingungen von 
Teilhabe in jedweder Form nicht die 
Rede sein kann.“ Die Studie zeige´, 
dass die Hartz IV-Sätze wirklich nur 
ein Existenzminimum beinhalten, 
und das Leben von einer ständi-
gen „Knappheit in allen Belangen“ 
geprägt sei. Die Konsequenz, so 
Schultheis weiter: Die Betroffenen 
wollen einem politischen System, 
das sie derartig missachte und nicht 

zur Kenntnis nehme, nicht noch ihre 
Zustimmung geben. “Es ist eine 
Totalverweigerung gegenüber dem 
politischen System, das die Men-
schen in dieser Lage belässt.“

Für Michael Bammessel, Präsident 
der Diakonie in Bayern, stellt die 
Studie ein Alarmsignal dar: „Eine 
Gesellschaft ist nur dann intakt, 
wenn sich möglichst viele Men-
schen aktiv einbringen können, statt 
perspektivlos am Rand bleiben zu 
müssen.“ Wenn eine große Gruppe 
in der Gesellschaft im Gang zur 
Wahlurne aber keinen Sinn mehr 
sehe, werde genau das Gegenteil 
dessen erreicht, was die Hartz-IV-
Reformen eigentlich erreichen woll-
ten: „Menschen sollten aktiviert 
werden. Stattdessen fühlen sich aber 
erschreckend viele Menschen durch 
die Regelungen gegängelt, miss-
achtet und ihrer Chancen beraubt.“ 
Eine Gesellschaft, die in Schichten, 
Milieus und Gruppen zerfalle, führe 
zu Ungerechtigkeit, Unfrieden und 
Ausgrenzung. Bammessel: „Wir 
haben den Eindruck, dass die Risse 
und Gräben in unserem Land in den 
letzten Jahren besorgniserregend 
zugenommen haben.“

In der qualitativen Studie „Unerhört! 
Langzeitarbeitslose Nichtwähler 
melden sich zu Wort“ wurden Lang-
zeitarbeitslose unter wissenschaftli-
cher Begleitung selbst zu Forschern. 
Sie haben in qualitativen Interviews 
die Motive langzeitarbeitsloser 
Nichtwähler erforscht und die ver-
gessene prekäre Lebenswirklichkeit 
von Menschen im Hartz IV-Bezug 
intensiv ausgeleuchtet, und kom-
men unter anderem zu folgenden 
Ergebnissen:

 � Hartz IV-Bezieher sind zu ge-
sellschaftlicher Nicht-Existenz 
verdammt. Dies betrifft nicht Fo
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nur die begrenzten materiellen 
Teilhabechancen im täglichen 
Leben. Vielmehr arbeiten Hartz 
IV-Empfänger aus Scham selbst 
am Unsichtbar-Machen ihrer 
Existenz mit.

 � Politisch zeichnen die Befragten 
ein düsteres Bild – von einer 
vielfach ungerechten und gespal-
tenen Gesellschaft. Als Gegen-
bild rufen sie immer wieder die 
als „sozial gerecht“ bezeichnete 
alte Bundesrepublik (Bonner 
Republik) auf.

 � Zentral für die Entscheidung 
zur Nichtwahl ist fehlendes Ver-
trauen, die Ignoranz der Politik 
gegenüber Langzeitarbeitslosen 
und Enttäuschung über nicht 
eingehaltene Wahlversprechen. 
Gleichzeitig schätzen die Be-
fragten politisches und soziales 
Engagement und plädieren für 
direktdemokratische und andere 
Partizipationsformen.

 � Viele Langzeitarbeitslose ma-
chen Ausgrenzungserfahrungen 
durch Nicht-Berücksichtigung 
der eigenen Interessen im poli-

tischen System, Vorurteile und 
der geringe Spielraum bei der 
gesellschaftlichen Teilhabe. Dies 
belastet auch die Beziehungen 
zu Familie, Freunden und Be-
kannten. 

Die Befragten schreiben der Politik 
jedoch auch ein hohes Maß an Mög-
lichkeiten zu, ihr Leben zu verbes-
sern, und formulieren entsprechende 
Forderungen: „Es muss mehr bewegt 
werden in die Richtung, die Leute 
vorwärts zu bringen. […] es müssen 
Wege gebaut werden, es müssen 
Leitern aufgestellt werden, die nach 
oben gehen“, so ein Betroffener in 
der Studie.

Die Konsequenzen, die sich aus der 
Studie ergeben, sind nach Ansicht 
der Verfasser eindeutig. Gesellschaft 
und Politik müssten endlich anerken-
nen, dass die aktuellen sozialrechtli-
che Bedingungen bei weitem nicht 
ausreichten. Schultheis: „Das, was 
man das Existenzminimum nennt, 
erlaubt in Wirklichkeit keine men-
schenwürdige Existenz. Menschen 

werden nicht integriert, sondern in 
Wirklichkeit sozial verwaltet und 
ausgrenzt – mit allen Folgen für die 
Demokratie und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt.“
 
Die Studie „Unerhört! Langzeitar-
beitslose Nichtwähler melden sich 
zu Wort“ ist die zweite Studie, in 
der Langzeitarbeitslose von selbst 
Betroffenen befragt wurden. Be-
reits im Jahr 2017 erschien die Stu-
die „Gib mir was, was ich wählen 
kann.“. Auch hier wurden Lang-
zeitarbeitslose selbst zu Forschern 
und befragten auf Augenhöhe über 
70 langzeitarbeitslose Nichtwähle-
rinnen und –wähler zu den Motiven 
ihrer Nichtwahl. Der vollständige 
Text der aktuellen Studie steht unter 
www.studie-nichtwaehler.de zum 
kostenlosen download zur Verfü-
gung. 
 
Der Evangelische Fachverband Ar-
beit und Soziale Integration e.V. 
(EFAS) ist auf Bundesebene der Zu-
sammenschluss von evangelischen 
bzw. diakonischen Trägern und ihrer 
Einrichtungen, die Arbeitslosen, ins-
besondere Langzeitarbeitslosen und 
anderen am Arbeitsmarkt Benach-
teiligten Arbeit, berufliche Qualifi-
zierung und/oder Ausbildung bieten 
sowie von Fach- und Landesver-
bänden / Arbeitsgemeinschaften auf 
gliedkirchlich-diakonischer Ebene. 
Weitere Informationen über den 
EFAS finden Sie unter 

www.efas-web.de

Die Studie „Unerhört! Langzeitar-
beitslose melden sich zu Wort“ wird 
von der Denkfabrik – Forum für 
Menschen am Rande im Sozialun-
ternehmen Neue Arbeit Stuttgart in 
Kooperation mit dem Evangelischen 
Fachverband für Arbeit und soziale 
Integration (EFAS) herausgegeben. 
Professor Franz Schultheis von der 
Universität St. Gallen sowie Studen-
ten und Studentinnen der Universität 
Stuttgart haben das Projekt wissen-
schaftlich begleitet.

Anzeige -
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Konversion oder nicht Konversion, das ist hier die Frage!
Caritas enttäuscht über Sonderinvestitionsprogramm Konversion

„Menschen mit Be-
hinderungen [haben] 
gleichberechtigt die 
Möglichkeit (...), ihren 
Aufenthaltsort zu wäh-

len und zu entscheiden, wo und 
mit wem sie leben, und [sind] nicht 
verpflichtet (...), in besonderen 
Wohnformen zu leben“. Um die-
sem Menschenrecht Geltung zu ver-
schaffen, hat der Ministerrat bereits 
im August des vergangenen Jahres 
angekündigt, ein ressortübergrei-
fendes Sonderinvestitionsprogram 
aufzulegen, um mit 400 Mio. Euro 
in den kommenden 20 Jahren, aufs 
Jahr gerechnet 20 Mio. Euro, die 
Konversion von Groß- und Kom-
plexeinrichtungen voranzubringen. 
Details des Programms sollten bis 
Mitte des Jahres vorliegen.

Konversion bedeutet, dass sich gro-
ße Einrichtungen der Behinderten-
hilfe, wie sie in Bayern seit über 
150 Jahren existieren, so verändern, 
dass umfassende Teilhabe für alle 
Menschen, die deren Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen, möglich 
ist. Sie sollen in Häusern wohnen, 
in denen nicht nur Menschen mit 
Behinderung wohnen, sie sollen 
die Möglichkeit zur Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
haben, sie sollen je nach ihren Inte-
ressen in einen Sportverein, in eine 
Theatergruppe oder auch in den 
Pfarrgemeinderat gehen können, 
wenn sie das wollen - oder auch 
nicht. Dafür die Strukturen zu schaf-
fen und zu verändern, ist die große 
Herausforderung.

Die vollmundigen Ankündigungen 
ließen die großen Träger der Behin-
dertenhilfe aufhorchen und mach-
ten Mut, dass frischer Wind in ein 
seit Jahren festgefahrenes Thema 
kommt. Ein Jahr, eine Wahl und 
eine Regierungsneubildung später, 

finden sich in der aktuellen Umset-
zung leider nun mehr kleine Teile 
dieser ursprünglichen Ankündigung 
wieder. Obwohl der Haushalt des 
zuständigen Ressorts massiv auf-
gestockt wurde, mussten zunächst 
teure Wahlgeschenke wie das Lan-
deselterngeld und die Ergebnisse 
der Koalitionsverhandlungen, ins-
besondere die Beitragsfreiheit für 
Kindertagesstätten, bezahlt werden. 
Dazu kommt, dass der Investitions-
stau in der Behindertenhilfe dadurch 
noch verschärft wurde, dass die 
Verpflichtungsermächtigungen im 
Landesbehindertenplan im Vergleich 
zu den Vorjahren um fünf Millionen 
Euro und die Ausgabemittel um wei-
tere 0,5 Millionen gekürzt wurden. 
Für das dringend nötige Sonderin-
vestitionsprogramm wurde damit 
lediglich ein Viertel der ursprünglich 
angekündigten Summe neu im Dop-
pelhaushalt eingeplant.

Wohl gemerkt: Bei der Konversion 
von Groß- und Komplexeinrichtun-
gen geht es nicht nur um Wohnraum 
für Menschen mit Behinderung, 
sondern vielmehr um die Schaffung 
inklusiver Strukturen, die insbe-
sondere auch Menschen ohne Be-
hinderung zu Gute kommt. Denn: 
inklusiv heißt auch Menschen ohne 
Behinderung mit einzuschließen. 
Neu ist das Thema nicht: Bereits 
seit 2010 sind Sozialministerium, 
Träger und Bezirke mit dem Thema 
befasst, genauso wie die Caritas und 
Diakonie, die als Spitzenverbände 
die allermeisten der sog. Groß- und 
Komplexeinrichtungen vertreten, in 
denen rund 10.000 Menschen mit 
zum überwiegenden Teil schweren 
Mehrfachbehinderungen wohnen, 
leben und arbeiten. Die beiden Ver-
bände haben 2017 eine Berechnung 
vorgelegt, nach der die Konversion 
in den kommenden zehn Jahren rund 
1,2 Mrd. Euro kosten würde. 

Dezentralisierung ist nun das 
Schlagwort der Stunde. Das würde 
bedeuten, die rund 10.000 Men-
schen in Wohnungen außerhalb 
der Komplexeinrichtungen unter-
zubringen. Die dafür benötigten 
Immobilien stehen nicht zur Ver-
fügung – in den ländlichen Regi-
onen nicht und in München und 
Umgebung erst recht nicht. Die zu 
verfolgende Strategie muss also 
eine doppelte sein. Zum einen müs-
sen Wohnangebote dezentralisiert 
werden, d.h. aus den Kerneinrich-
tungen heraus in die umliegenden 
Gemeinden und Städte verlagert 
werden. Zum anderen müssen aber 
auch die Strukturen der Komplex-
einrichtungen so umgewandelt wer-
den, dass sie auch für Menschen 
ohne Behinderung nutzbar und 
attraktiv werden. 

Um das zu erreichen werden ins-
besondere von der Politik wichtige 
Weichenstellungen und Anreize 
benötigt. Wichtig wäre es, dass die 
zuständigen Ressorts sich auf einen 
Plan einigen, wie die komplexe 
Herausforderung der Konversion 
angegangen werden kann. Gesund-
heitsministerium, Bauministerium, 
Finanzministerium und Sozialmi-
nisterium, die betroffenen Kommu-
nen und die Träger müssen an ei-
nem Strang ziehen und die Vergabe 
gemeinsamer Mittel beschließen. 
Nicht nur auf Arbeitsebene sondern 
als strategische Entscheidung, die 
durchaus auch als Wirtschaftsför-
derung in den meist ländlichen 
Regionen verstanden werden kann. 
Die Schaffung von echtem inklusi-
ven Wohnraum auf als Sondernut-
zungsgebiet ausgewiesenen und mit 
Heimimmobilien bebauten Flächen 
mit dem nötigen Anschluss an die 
öffentliche Infrastruktur kann nur 
gelingen, wenn man sich ressort-
übergreifend abstimmt.

M i t g l i e D S o r g a n i S a t i o n e n
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Dazu kommt, dass die Träger dieser 
Groß- und Komplexeinrichtungen 
dringend auch fi nanzielle Unterstüt-
zung durch den Freistaat benötigen. 
Derzeit fi ndet sich das Bundesteilha-
begesetz in der Umsetzung und die 
Branche wandelt sich massiv. Wie 
genau die Kosten dafür zu tragen 
und verteilen sind ist derzeit noch 
in der Verhandlung und längst nicht 

endgültig entschieden. Ein starkes 
politisches Signal, ein gut ausgestat-
tetes und transparent gestaltetes För-
derprogramm würde hier die nötigen 
Signale setzen. Die Träger haben die 
Zeichen der Zeit längst erkannt und 
großteils bereits fertige Pläne in der 
Schublade. Bei Entscheidungen, die 
das Unternehmen als Ganzes gefähr-
den, sollten die Refinanzierungs-

regeln geändert werden, können 
aber aus nachvollziehbaren Gründen 
nicht getroffen werden. Obwohl sie 
sich ihrer Verantwortung durchaus 
bewusst sind: Wohnen, Teilhabe, 
Selbstbestimmung sind Menschen-
rechte, auch und insbesondere für 
Menschen mit Behinderung.

Tobias Utters, Referent 
Grundsatzfragen und Kommunikation

NEUERSCHEINUNG 

BTHG-Umsetzung
Eingliederungshilfe im SGB IX 
Ein Praxishandbuch 
WALHALLA Fachverlag | 240 Seiten
Erscheinungstermin: 09/2019
ISBN 978-3-8029-7573-8 
29,95 Euro
Ab 1. Januar 2020 wird die 3. Re-
formstufe des Bundesteilhabege-
setzes (BTHG) - die neue Einglie-
derungshilfe im SGB IX - gelten.
Die Arbeitshilfe bietet Orientierung 
zu den neuen bundesgesetzlichen 
Regelungen, u. a. 

 � zum leistungsberechtigten Per-
sonenkreis, 

 � zu Partizipationsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderun-
gen,  

 � zu den Aufgaben und Leistungen 
der Eingliederungshilfe, 

 � zum Teilhabe- und Gesamtplan-
verfahren. 

Erläutert werden zudem 
 � Einkommens- und Vermögens-

regelungen, 
 � Leistungs- und Vertragsrecht, 
 � Schnittstellen zu anderen Sozial-

leistungsbereichen. 
Ein Praxishandbuch für Menschen 
mit Behinderungen, ihre Angehöri-
gen, Mitarbeitende bei Leistungsträ-
gern und -erbringern sowie für alle, 
die mit dem neuen Gesetz arbeiten. 
Erstellt von Praktiker*innen des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Bayern. 

Dr. Eugen Ehmann
Obdachlosigkeit in 
Kommunen
Ratgeber mit Mustern, Beispielen 
und Rechtsprechungshinweisen
Herausg.: Bayer. Verwaltungsschule 
Richard Boorberg Verlag, 2019 | 
3. überarbeitete Aufl age | 194 S. |
36,00 Euro | 
ISBN 978-3-415-06412-6 
Die 3. Aufl age des seit vielen Jah-
ren bundesweit in hunderten von 
Kommunen bewährten Ratgebers 
informiert über alle Rechtsfragen, 
die im Zusammenhang mit Ob-
dachlosigkeit auftreten können. Der 
Autor legt besonderen Wert darauf, 
das komplizierte Zusammenspiel 
von Sicherheitsrecht, Sozialrecht 
und Zivilrecht aufzuzeigen. Das 
Buch enthält noch mehr Nachweise 

aus der Rechtsprechung.
Bei drohender oder bestehender 
Obdachlosigkeit müssen die Kom-
munen als Ordnungsbehörden 
umgehend die notwendigen und 
angemessenen Maßnahmen tref-
fen. Die Kenntnis der rechtlichen 
Grundlagen und der praktischen 
Handlungsmöglichkeiten ist dabei 
in jedem Einzelfall unabdingbare 
Voraussetzung für eine rechtmäßige 
und sachgerechte Entscheidung.
Das Werk stellt die rechtlichen Zu-
sammenhänge dar und bietet Hand-
lungsempfehlungen mit »Schritt-
für-Schritt-Erklärungen« und de-
taillierten Lösungsvorschlägen.
Zahlreiche Beispiele aus der Ver-
waltungspraxis, konkrete Argu-
mentationshilfen, Musterbescheide 
(z.B. zur Einweisung in eine Un-
terkunft, zur Umsetzung innerhalb 

von Unterkünften und zur Räumung 
einer Unterkunft) und Ablaufpläne 
machen den Leitfaden zu einem 
unverzichtbaren Arbeitsmittel für 
die tägliche Praxis von geschäfts-
leitenden Beamten, Mitarbeitern in 
Ordnungsämtern und von sozialen 
Diensten sowie Sozialpädagogen.
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Bayerischer 
Präventionsbericht

Das Bayerische Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pfl ege hat 
vor Kurzem den ersten „Bayeri-
schen Präventionsbericht 2019“ 
veröffentlicht.
Der Bericht beschreibt ausge-
wählte Aspekte der Prävention 
entlang der drei großen Lebens-
phasen ebenso wie Strukturen und 
politische Instrumente zur För-
derung der Gesundheit. Es sollen 
Herausforderungen aufgezeigt, 
Erfolge sichtbar gemacht, Anre-
gungen zum Handeln gegeben 
und die Vernetzung von Akteuren 
untereinander unterstützt werden. 
Prävention ist eine der besten In-
vestitionen in die Zukunft!
Kostenlos zu bestellen:

www.bestellen.bayern.de 
Stichwort: Präventionsbericht

Immer mehr Inobhutnahmen von 
Kindern wegen Misshandlung 
Das Statistische Bundesamt hat sei-
ne Zahlen zu Inobhutnahmen im Jahr 
2018 veröffentlicht. Insgesamt kann 
ein Rückgang zwar verzeichnet wer-
den, allerdings kam es zu deutlich 
mehr Inobhutnahmen aufgrund von 
Misshandlungen.
Die Bayerischen Jugendämter mel-
deten im Jahr 2018 insgesamt 18.784 
Gefährdungseinschätzungen, das 
heißt in Fällen, in denen geprüft wur-
de, ob das Wohl von Kindern bzw. 
Jugendlichen in Gefahr war. Nach 
Angaben des Bayerischen Landes-
amts für Statistik lag in 3.121 Fällen 
eine akute und in 2.974 eine latente 
Kindeswohlgefährdung vor. Bei 
6.760 Gefährdungseinschätzungen 

wurde keine Kindeswohlgefährdung 
festgestellt, jedoch Hilfebedarf und 
in 5.929 Fällen wurde weder eine 
Kindeswohlgefährdung noch wei-
terer Hilfebedarf ermittelt.
Grundlage der Statistik zur Kindes-
wohlgefährdung ist das Bundeskin-
derschutzgesetz. Kindeswohlge-
fährdung liegt dann vor, wenn das 
körperliche, geistige und seelische 
Wohl eines Kindes durch das Tun 
oder Unterlassen der Eltern oder 
Dritter gravierende Beeinträchti-
gungen erleidet, die dauerhafte oder 
zeitweilige Schädigungen in der 
Entwicklung des Kindes zur Folge 
haben bzw. haben können.

Bayerisches Landesamt für Statistik

8. Bundeswettbewerb kommunale Suchtprävention: 
„Wirkungsvolle Suchtprävention vor Ort“
Auf Anregung der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung und 
mit Unterstützung der Kommu-
nalen Spitzenverbände sowie des 
GKV-Spitzenverbandes schreibt die 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) den 8. Bundes-
wettbewerb „Vorbildliche Strategien 
kommunaler Suchtprävention“ aus. 
Gesucht werden Städte, Kreise und 
Gemeinden, die mit wirkungsvollen 
Aktivitäten zur Suchtprävention ein 
besonders gutes Beispiel für andere 

Kommunen geben. Alle Informatio-
nen rund um den Wettbewerb sowie 
die Bewerbungsunterlagen fi nden 
Sie auf dieser Internetseite:

www.kommunale-suchtpraevention.de

Wettbewerbsbeiträge können bis 
15. Januar 2020 eingereicht werden.

Betreut wird der 8. Bundeswettbe-
werb „Vorbildliche Strategien kom-
munaler Suchtprävention“ durch das 
Deutsche Institut für Urbanistik.

REHADAT-Wissensreihe „Ich sehe das einfach anders“ – 
Berufliche Teilhabe von Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit
Wie können Menschen, die sehbe-
hindert oder blind sind, am Berufs-
leben teilhaben? Antworten gibt die 
neueste Broschüre der REHADAT-
Wissensreihe „Ich sehe das einfach 
anders“. Sie beschreibt, wie Arbeit 
für Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit gestaltet werden 
kann, liefert Grundinformationen 
über die Behinderung und Anlauf-
stellen. Die Broschüre beschreibt 

betriebliche Gestaltungsmöglichkei-
ten, um Arbeitsbedingungen an die 
Bedürfnisse von sehbehinderten und 
blinden Beschäftigten anzupassen: 
z.B. durch Hilfsmittel, barrierefreie 
Software, behinderungsgerechte 
Umgebungsgestaltung, Veränderung 
der Arbeitsinhalte und -organisation, 
personelle Unterstützung oder Wei-
terbildung. Interviews mit Experten 
sowie mit einem blinden Sachbear-

beiter greifen diese Aspekte auf.
Die Wissensreihe wendet sich an 
Arbeitgeber, betroffene Beschäftig-
te sowie alle Fachleute, die an der 
berufl ichen Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung oder Erkrankung 
beteiligt sind. Diese und weitere Pu-
blikationen zur berufl ichen Teilhabe 
und Inklusion fi nden Sie unter:

www.rehadat.de/presse-service/publikationen/
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In der Fachwelt ist es wenig umstritten, dass in 
Deutschland zu viel eingesperrt wird, obwohl der 
Entzug der Freiheit die Ultima Ratio sein sollte. Tat-
sächlich wird in circa 80 Prozent aller strafrechtlichen 
Urteile auf Geldstrafe befunden. Wenn Verurteilte 
die Geldstrafe nicht bezahlen (können), wird Ersatz-
freiheitsstrafe verhängt. Dies betrifft insbesondere 
Menschen, die über wenig Einkommen oder Vermögen 
verfügen. So sind zu jedem Zeitpunkt weit über 4.000 
Menschen inhaftiert, die eine Geldstrafe nicht bezah-
len (können). Die Haftdauer richtet sich nach der Höhe 
der Geldstrafe, dabei wird die Anzahl der Tagessätze 

Montag, 27. November bis
Mittwoch, 29. November 2019
Erbacher Hof | Mainz

in Hafttage umgerechnet. Schätzungen zufolge werden 
pro Jahr 50.000 Menschen eingesperrt, obwohl das 
Gericht ein anderes Urteil ausgesprochen hat. 

Aber auch die direkt ausgesprochenen Haftstrafen 
für Straftaten sind ihrer Wirkung nach in Frage zu 
stellen. Bessert das Gefängnis die Menschen? Hilft 
das Gefängnis bei der Resozialisierung? Welche 
Funktion erfüllt überhaupt die Gefängnisstrafe in 
Bezug auf den Rest der Gesellschaft? Gibt es gute 
Alternativen? Könnten soziale Reaktionen hilfreicher 
sein als strafrechtliche Sanktionen? Mit solchen und 
weiteren Fragen wollen wir uns aus theologischer, 
sozialwissenschaftlicher, politischer, ethischer und 
sozialarbeiterischer Perspektive beschäftigen.  

Wir freuen uns auf interessante Vorträge, intensive 
Diskussionen, gute Anregungen und Anstöße für das 
Ringen um das höchste Gut, das unsere Gesellschaft 
zu bieten hat – Freiheit! Wir freuen uns auf Sie! 

Das ausführliche Programm und 

weitere Informationen finden Sie

www.fachwoche.de

Fragen zur Veranstaltung beantwortet:
Rolf Keicher 
Evangelischer Bundesfachverband 
Existenzsicherung und Teilhabe e.V. (EBET)
Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe
Telefon: 030 652 111 652  
Email: ebet@diakonie.de


